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Bekanntmachung
der Neufassung des Rundfunkgesetzes
fiir das Land Nordrhein-Westfalen (LRG NW)

Vom 25. April 1998

Aufgrund Artikel 3 des Neunten Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber den "Westdeutschen
Rundfunk KoIn" und des Rundfunkgesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen (9. Rundfunkan-
derungsgesetz) vom 10. Februar 1998 (GV.NW.S. 148) wird nachstehend der Wortlaut des Rund-
funkgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
August 1995 (GV.NW.S.994), zuletzt geandert durch Gesetz vom 30. Januar 1996 (GV.NW.S.75),
unter Beriicksichtigung der Anderung durch Artikel 2 des Gesetzes zum Zweiten Rundfunkénde-
rungsstaatsvertrag und zur Anderung des Rundfunkgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen
vom 21. November 1995 (GV.NW.S. 1196), Artikel 1 des 8. Rundfunkéanderungsgesetes vom 30.
Januar 1996 (GV.NW,S. 75) und Artikel 2 des 9. Rundfunkanderungsgesetzes neu bekanntge-
macht.

Dusseldorf, den 25. April 1998
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1. Abschnitt:

Allgemeine Vorschriften

§1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fir

1. die Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunkprogrammen,

2. Sendungen bei drtlichen Veranstaltungen, in Einrichtungen, in Wohnanlagen und in Hoch-
schulen,

3. die Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen in Kabelanlagen

in Nordrhein-Westfalen.
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(2) Auf den Westdeutschen Rundfunk Koéln findet dieses Gesetz keine Anwendung, soweit nicht
ausdricklich etwas anderes geregelt ist.

(3) Der ZDF-Staatsvertrag (Artikel 3 des Staatsvertrags liber den Rundfunk im vereinten
Deutschland vom 31. August 1991 - GV.NW.

S. 408 -, zuletzt geandert durch den Dritten Rundfunkanderungsstaatsvertrag vom 26. Novem-
ber 1996 - GV.NW. S. 484 -) bleibt unberihrt.

§2

Begriffsbestimmungen

(1) Rundfunk ist die fiir die Allgemeinheit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Darbie-
tungen aller Art in Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen
ohne Verbindungsleitung oder langs oder mittels eines Leiters. Der Begriff schlieBt Darbietungen
ein, die verschlisselt verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt empfangbar sind.

(2) Lokale Programme sind Rundfunkprogramme, die in einem ortlich begrenzten Verbreitungs-
gebiet (§ 31) hergestellt, redaktionell gestaltet oder selbsténdig redaktionell zusammengestellt
werden und flr dieses Verbreitungsgebiet oder einen Teil davon bestimmt sind.

(3) Vollprogramme sind Rundfunkprogramme mit vielfaltigen Inhalten, in welchen Information,
Bildung, Beratung und Unterhaltung einen wesentlichen Teil des Gesamtprogramms bilden. Sie
sollen eine Programmdauer von taglich mindestens funf Stunden haben.

(4) Spartenprogramme sind Rundfunkprogramme mit im wesentlichen gleichartigen Inhalten.

(5) Fensterprogramme sind zeitlich begrenzte Rundfunkprogramme, die im Rahmen eines lan-
desweiten Programms fir ein Ortliches Verbreitungsgebiet (§ 31) oder im Rahmen eines lokalen
Programms fir einen Teil des Ortlichen Verbreitungsgebiets verbreitet werden.
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(6) Sendung ist ein inhaltlich zusammenhangender, in sich abgeschlossener, zeitlich begrenzter
Teil eines Rundfunkprogramms. Sendung ist auch die einzelne Folge einer Serie, wenn die Serie
aus in sich geschlossenen, aber inhaltlich zusammenhangenden Folgen besteht.

(7) Programmschema ist die nach Wochentagen gegliederte Ubersicht fiir die Verteilung der tag-
lichen Sendezeit auf die Bereiche Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung.

(8) Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Programmarten: Fernsehen, Horfunk,

2. Programmkategorien: Vollprogramme, Spartenprogramme und lokale Programme,

3. Verbreitungsgebiete: fir landesweite Programme das Land Nordrhein-Westfalen, fur lokale
Programme das in § 31 bezeichnete Gebiet,

4. Verbreitungsarten: die drahtlose Verbreitung durch erdgebundene Sender, die drahtlose Ver-
breitung durch Satellit und die leitungsgebundene Verbreitung durch Kabelanlagen,

5. Ubertragungskapazititen: Frequenzen und Kanile.

(9) Veranstalter ist, wer nach Zulassung durch die Landesanstalt fir Rundfunk Nordrhein-West-
falen (LfR) ein Rundfunkprogramm veranstaltet und verbreitet.

(10) Soweit dieses Gesetz an die Hohe von Kapitalanteilen bestimmte Rechtsfolgen knlipft, sind
bei der Berechnung auch Sacheinlagen und Dienstleistungen einzubeziehen.
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§3

Zuordnung von Ubertragungskapazititen

(1) Die Zuordnung der dem Land Nordrhein-Westfalen zur Verfiigung stehenden Ubertragungs-
kapazitaten zur programmlichen Nutzung durch private und 6ffentlich-rechtliche Rundfunkver-

anstalter wird nach MaBgabe der folgenden Absatze geregelt. Dies gilt nicht fur die in § 3 Abs. 2
Satz 3 Nr. 1 bis 3 WDR-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Marz 1993 (GV.NW.
S. 158) genannten Ubertragungskapazititen; Absatz 7 bleibt unberiihrt.

(2) Stehen dem Land Nordrhein-Westfalen Ubertragungskapazitaten fiir Rundfunkzwecke zur
Verfligung, gibt die Landesregierung dies den fiir das Land Nordrhein-Westfalen zustandigen
offentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern und der LfR bekannt. Die Landesregierung wirkt
darauf hin, daB sich die zustandigen 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter und die LfR
liber eine sachgerechte Zuordnung der zur Verfiigung stehenden Ubertragungskapazitaten ver-
standigen. Wird eine Verstandigung erreicht, ordnet die Landesregierung die Ubertragungskapa-
zitaten zu und unterrichtet den HauptausschuB des Landtags uUber das Ergebnis der Verstandi-

gung.

(3) Kommt eine Verstandigung nach Absatz 2 innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe
gemaB Absatz 2 Satz 1 nicht zustande, entscheidet die Landesregierung unter Beriicksichtigung
der Stellungnahmen der Beteiligten und nach Anhdrung des Hauptausschusses des Landtags
Uber die Zuordnung nach MaBgabe der Absatz 4 und 5. Die Landesregierung unterrichtet den
HauptausschuB des Landtags Uber das Ergebnis ihrer Entscheidung.

(4) Ubertragungskapazitaten, die zur Sicherstellung der Grundversorgung mit &ffentlich-rechtli-
chem Rundfunk erforderlich sind, werden dem &ffentlich-rechtlichen Rundfunk zugeordnet.
Ubertragungskapazitaten, die zur Sicherstellung einer méglichst flichendeckenden Versorgung
mit lokalem Rundfunk erforderlich sind, werden der LfR zugeordnet. Die Sicherstellung der
Grundversorgung nach Satz 1 hat Vorrang.

(5) Im Ubrigen sind die Ubertragungskapazitaten so zuzuordnen, daB eine mdglichst gleichge-
wichtige Entwicklung des 6ffentlich-rechtlichen und des privaten Rundfunks gesichert wird. Da-
bei sind folgende Gesichtspunkte einzubeziehen:

1. Sicherung der funktionsgerechten Erfillung des gesetzlichen Auftrags des 6ffentlich-rechtli-
chen Rundfunks,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/106



2. Sicherung einer méglichst umfassenden Versorgung der Bevolkerung mit einem vielfaltigen
Programmangebot im privaten Rundfunk,

3. Berlicksichtigung landesweiter, regionaler oder lokaler Belange im Rundfunk,

4. SchlieBung von Versorgungsliicken zur Rundfunkrestversorgung,

5. Sicherung der Fortentwicklung des Rundfunks durch neue Rundfunktechniken.

(6) Offentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter oder die LfR haben der Landesregierung anzuzei-
gen, wenn Ubertragungskapazitdten nach der Zuordnung mindestens 12 Monate nicht genutzt
worden sind. Die LfR kann entsprechende Mitteilungen von den nach diesem Gesetz zugelasse-
nen Veranstaltern verlangen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist kann die Landesregie-
rung die Zuordnung aufheben. Dasselbe gilt fiir Ubertragungskapazititen nach § 3 Abs. 2 Satz 3
Nr. Tund 2 WDR-Gesetz, die der WDR langer als 12 Monate nicht nutzt. Fir die Zuordnung der
Ubertragungskapazititen gelten Abséatze 2 bis 5.

(7) Zur Verbesserung der Versorgung mit Rundfunkprogrammen kénnen zur programmlichen
Nutzung durch &ffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter zugeordnete Ubertragungskapazita-
ten mit deren Zustimmung oder zur programmlichen Nutzung durch private Rundfunkveranstal-
ter zugeordnete Ubertragungskapazitaten mit Zustimmung der LfR anderweitig zugeordnet wer-
den.

(8) Zur Verbreitung von Horfunk- und Fernsehprogrammen kdnnen auch dem Land Nordrhein-
Westfalen zugeordnete Kanale auf Satelliten und Kanale in Kabelanlagen auf Anforderung der fur
das Land Nordrhein-Westfalen zustandigen offentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter oder der
LfR diesen zugeordnet werden. Absatze 2 bis 5 gelten entsprechend.

(9) Ubertragungskapazitaten kénnen aus Griinden der frequenztechnischen Versorgung befris-
tet zugeordnet werden.
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(10) Die Landesregierung wird ermachtigt, zur besseren Nutzung bestehender und zur Schaf-
fung zusétzlich nutzbarer Ubertragungskapazitaten Vereinbarungen mit Regierungen anderer
Lander Uber Frequenzverlagerungen und Uber die Einrdumung von Standortnutzungen zu schlie-
Ben. Vor AbschluB der Vereinbarung ist die Zustimmung des betroffenen 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunkveranstalters und der LfR einzuholen.

§3a

Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung im Fernsehen

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung im Fernsehen lber Veranstaltungen und
Ereignisse, die 6ffentlich zuganglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht je-
dem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht
schlieBt die Befugnis zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktlubertragung, zur Aufzeichnung, zu de-
ren Auswertung zu einem einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen des
nachfolgenden Satz 3 und der Absatze 2 bis 6 ein. Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, ins-
besondere solche des Urheberrechts und des Persdnlichkeitsschutzes bleiben unberthrt. Auf
die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit entspre-
chender Aufgabenstellung finden Satz 1 und 2 keine Anwendung.

(2) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine dem AnlaB entsprechende nachrichten-
maBige Kurzberichterstattung beschrankt. Die zuldssige Dauer bemiBt sich nach der Lange der
Zeit, die notwendig ist, um den nachrichtenmaBigen Informationsgehalt der Veranstaltung oder
des Ereignisses zu vermitteln. Bei kurzfristig und regelmaBig wiederkehrenden Veranstaltungen
vergleichbarer Art betragt die Obergrenze der Dauer in der Regel eineinhalb Minuten. Werden
Kurzberichte Uiber Veranstaltungen gleicher Art zusammengefaBt, muB auch in dieser Zusam-
menfassung der nachrichtenmaBige Charakter gewahrt bleiben.

(3) Das Recht auf Kurzberichterstattung muB so ausgetibt werden, daB vermeidbare Stérungen
der Veranstaltung oder des Ereignisses unterbleiben. Der Veranstalter kann die Ubertragung
oder die Aufzeichnung einschranken oder ausschlieBen, wenn anzunehmen ist, daB sonst die
Durchflhrung der Veranstaltung in Frage gestellt oder das sittliche Empfinden der an der Veran-
staltung teilnehmenden Person grdblich verletzt wiirde. Das Recht auf Kurzberichterstattung ist
ausgeschlossen, wenn Griinde der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung entgegenstehen und
diese das offentliche Interesse an der Information Gberwiegen. Unberihrt bleibt im tbrigen das
Recht des Veranstalters, die Ubertragung oder die Aufzeichnung der Veranstaltung insgesamt
auszuschlieBen.
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(4) Fur die Ausubung des Rechts auf Kurzberichterstattung kann der Veranstalter das allgemein
vorgesehene Eintrittsgeld verlangen; im Ubrigen ist ihm Ersatz seiner notwendigen Aufwendun-
gen zu leisten, die durch die Ausiibung des Rechts entstehen. Die Ausiibung des Rechts auf
Kurzberichterstattung setzt eine Anmeldung des Fernsehveranstalters bis spatestens zehn Tage
vor Beginn der Veranstaltung beim Veranstalter voraus. Dieser hat spatestens funf Tage vor dem
Beginn der Veranstaltung den anmeldenden Fernsehveranstaltern mitzuteilen, ob geniigend
raumliche und technische Mdglichkeiten fiir eine Ubertragung oder Aufzeichnung bestehen. Bei
kurzfristigen Veranstaltungen und bei Ereignissen haben die Anmeldungen zum friihestmaogli-
chen Zeitpunkt zu erfolgen.

(5) Reichen die raumlichen und technischen Gegebenheiten fiir eine Berlicksichtigung aller An-
meldungen nicht aus, so haben zunachst die Fernsehveranstalter Vorrang, die vertragliche Ver-
einbarungen mit dem Veranstalter oder dem Trager des Ereignisses geschlossen haben. Daruber
hinaus steht dem Veranstalter oder dem Trager des Ereignisses ein Auswahlrecht zu. Dabei sind
zunachst solche Fernsehveranstalter zu berlicksichtigen, die eine umfassende Versorgung des
Landes sicherstellen, in dem die Veranstaltung oder das Ereignis stattfindet. Fernsehveranstal-
ter, die die unentgeltliche Kurzberichterstattung wahrnehmen, sind verpflichtet, das Signal und
die Aufzeichnung unmittelbar denjenigen Fernsehveranstaltern gegen Ersatz der angemessenen
Aufwendungen zur Verfligung zu stellen, die nicht zugelassen werden konnten. Trifft der Veran-
stalter oder der Trager eines Ereignisses eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fernsehver-
anstalter Uber eine Berichterstattung, hat er dafir Sorge zu tragen, daB mindestens ein anderer
Fernsehveranstalter eine Kurzberichterstattung wahrnehmen kann.

(6) Die fur die Kurzberichterstattung nicht verwerteten Teile sind spatestens drei Monate nach

Beendigung der Veranstaltung oder des Ereignisses zu vernichten; die Vernichtung ist dem be-
treffenden Veranstalter oder Trager des Ereignisses schriftlich mitzuteilen. Die Frist wird durch
die Auslibung berechtigter Interessen Dritter unterbrochen.

2. Abschnitt:

Zulassung von bundesweiten Rundfunkprogrammen

§3b

Bundesweiter Rundfunk
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(1) Fir bundesweit verbreitetes Fernsehen gelten die Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrags
(Artikel 1 des Staatsvertrags Uber den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991 -
GV.NW. S. 408 -, zuletzt geandert durch den Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Januar/12.
Februar 1997 - GV.NW. S. 158 -) und aus diesem Gesetz §§ 4, 5 Abs.1und 2, §§ 7, 8, 10, 13, 15,
16 bis 18, 20, 21 Abs. 2 und 3 und § 67 Abs. 1 Nr. 13 bis 17, 20, 22, 27 und 28 entsprechend.

(2) Die Zulassung fur die drahtlose Verbreitung eines bundesweit verbreiteten Fernsehpro-
gramms durch erdgebundene Sender soll nur erteilt werden, wenn ein landesweites Fensterpro-
gramm in das Fernsehprogramm aufgenommen wird. Mit der Organisation des Fensterpro-
gramms ist zugleich dessen Finanzierung durch den Veranstalter sicherzustellen.

(3) Fur bundesweit verbreiteten Horfunk gelten die Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrags und
aus diesem Gesetz §§ 4 bis 11, 13, 15, 16 bis 18, 20 und 21 Abs. 2 und 3 entsprechend.

3. Abschnitt:

Zulassung von landesweiten Rundfunkprogrammen

§4

Zulassung, Antragsverfahren

(1) Wer Rundfunk veranstalten und verbreiten will, bedarf einer Zulassung; sie wird von der LfR
auf schriftlichen Antrag erteilt.

(2) Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die LfR festgestellt hat, daB die Ubertragungska-
pazitaten fir die jeweilige Programmart und das Verbreitungsgebiet zur Verfliigung stehen oder
voraussichtlich innerhalb der nachsten 18 Monate zur Verfligung stehen werden. Die Feststel-
lung wird in der Regel halbjahrlich getroffen und im Ministerialblatt fir das Land Nordrhein-West-
falen bekanntgemacht.
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(3) Die Antragsfrist betragt mindestens zwei Monate; in der Bekanntmachung werden Beginn
und Ende der Frist mitgeteilt. Die Frist kann nicht verlangert werden. Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand ist ausgeschlossen.

(4) Absatze 2 und 3 finden auf die Zulassung fiir Satellitenkanale keine Anwendung.

(5) Wenn und soweit Mediendienste dem Rundfunk zuzuordnen sind, bediirfen Anbieter solcher
Dienste einer Zulassung. Stellt die LfR im Einvernehmen mit allen Landesmedienanstalten fest,
daB diese Voraussetzung vorliegt, muB der Anbieter nach seiner Wahl innerhalb von sechs Mo-
naten, nachdem die Feststellung ihm bekanntgegeben ist, einen Zulassungsantrag stellen oder
den Mediendienst so anbieten, daB er nicht dem Rundfunk zuzuordnen ist. Anbieter von Medien-
diensten sind berechtigt, bei der LfR einen Antrag auf rundfunkrechtliche Unbedenklichkeit zu
stellen.

§5

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zugelassen werden dirfen natirliche Personen, juristische Personen und auf Dauer angeleg-
te Personenvereinigungen. lhnen darf eine Zulassung fiir die Verbreitung eines Rundfunkpro-
gramms nur erteilt werden, wenn sie ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union
haben. Sie mussen wirtschaftlich und organisatorisch in der Lage sein, eine Rundfunkveranstal-
tung, die anerkannten journalistischen Grundsatzen genligt, antragsgeman durchzufiihren. Die
naturlichen Personen, die Mitglieder und die gesetzlichen oder satzungsmaBigen Vertreter von
juristischen Personen und Personenvereinigungen

1. muissen unbeschrankt geschaftsfahig sein, dirfen die Fahigkeit zur Bekleidung offentlicher
Amter nicht durch Richterspruch verloren und das Grundrecht der freien MeinungsauBerung
nicht nach Artikel 18 Grundgesetz verwirkt haben,

2. missen gerichtlich unbeschrankt verfolgt werden kdénnen,

3. durfen nicht aufgrund von Tatsachen Anla zu Bedenken gegen die zuverlassige Erflllung
ihrer Pflichten nach diesem Gesetz geben.
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(2) Nicht zugelassen werden diirfen

1. juristische Personen des offentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen, anderer 6ffentlich-
rechtlicher Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, der jidischen Kultusgemeinden
und der Hochschulen,

2. Veranstalter, deren Mitglieder oder gesetzliche oder satzungsmaBige Vertreter zugleich ge-
setzliche Vertreter der in Nummer 1 ausgeschlossenen juristischen Personen des 6ffentlichen
Rechts oder Personen sind, die zu den in Nummer 1 ausgeschlossenen Personen des 6ffentli-
chen Rechts in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis in leitender Stellung stehen,

3. Veranstalter, deren Mitglieder oder gesetzliche oder satzungsmaBige Vertreter zugleich Mit-
glieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sind,

4. politische Parteien und Wahlergruppen,

5. Veranstalter, deren Mitglieder oder gesetzliche oder satzungsmaBige Vertreter zugleich Mit-
glieder eines Organs eines 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalters oder Personen sind, die
in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis oder in einem arbeitnehmerahnlichen Verhaltnis zu die-
sem stehen,

6. Unternehmen und Vereinigungen, die von einer oder mehreren der in Nummer 1 ausge-
schlossenen juristischen Personen oder von politischen Parteien oder Wahlergruppen abhangig
(§ 17 Aktiengesetz) sind.

(3) Der Antrag muB enthalten

1. Angaben Uber die vorgesehene Programmart, die Programmkategorie, die Programmdauer,
das Verbreitungsgebiet und die Verbreitungsart,
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2. ein Programmschema, das erkennen IaBt, wie die Antragstellerin oder der Antragsteller den
Anforderungen der jeweiligen Programmkategorie gerecht wird,

3. eine Ubersicht tiber die Kapital- und Stimmrechtsverhaltnisse des Veranstalters sowie {iber
mit ihm verbundene Unternehmen (§ 15 Aktiengesetz).

§6

Zulassungsgrundsatze

(1) Der Veranstalter landesweiter Programme hat durch geeignete Vorkehrungen - wie einen
Programmbeirat mit wirksamem EinfluB auf das Rundfunkprogramm - zu gewahrleisten, daB eine
vorherrschende Einwirkung auf die Meinungsbildung durch privaten Rundfunk ausgeschlossen
ist; solcher Vorkehrungen bedarf es nicht, wenn durch Vertrag oder Satzung ein vorherrschen-
der EinfluB eines der Beteiligten mit mehr als 50 vom Hundert der Kapital- oder Stimmrechtsan-
teile ausgeschlossen ist. Der Veranstalter muB mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erwarten
lassen, daB er in seinem Rundfunkprogramm die Anforderungen der jeweiligen Programmkate-
gorie erflllt. Interessenten aus dem kulturellen Bereich ist eine angemessene Beteiligung zu er-
maoglichen.

(2) Die Zulassung fir ein gemeinsames Vollprogramm kann auch zwei Veranstaltern getrennt fur
einzelne Programmteile erteilt werden, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten
ist, daB die Programmteile zusammen die Anforderungen an ein Vollprogramm erflllen.

(3) Die Zulassung nach Absatz 2 setzt voraus, daB die Veranstalter ihre jeweiligen Programmteile
im Programmschema nach Art, Umfang und Sendezeit vertraglich festgelegt haben. Ein EinfluB
auf die Programmteile des jeweils anderen Veranstalters muB durch Vertrag wechselseitig aus-
geschlossen sein. Die vertragliche Vereinbarung zwischen beiden Veranstaltern muB vorsehen,
daB eine Kindigung wahrend der Dauer der Zulassung nur wegen schwerwiegender Vertrags-
verletzung des anderen Veranstalters oder aus einem ahnlich wichtigen Grund mit einer Frist von
sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahrs zulassig ist.
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(4) An dem Veranstalter diirfen sich 6ffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter im Rahmen der
fr sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen mit insgesamt bis zu einem Drittel der Kapital- und
Stimmrechtsanteile beteiligen.

(5) Die Zulassung fur die drahtlose Verbreitung eines landesweiten Fernsehprogramms durch
erdgebundene Sender darf nur erteilt werden, wenn gewahrleistet ist, daB tdglich zu einer von
der LfR bestimmten Uhrzeit bis zu zwei Stunden lokale Fernsehfensterprogramme verbreitet
werden kénnen.

(6) Die Zulassung fir die Verbreitung eines Programms darf Hochschulen nur erteilt werden,
wenn das Programm mit den von den Hochschulen zu erfullenden Aufgaben in funktionellem Zu-
sammenhang steht.

§7

Vorrangige Zulassung

(1) Erflllen mehrere Antragstellende die Voraussetzungen nach §§ 5, 6 Abs. 1 bis 3 und 5 und
sind keine ausreichenden Ubertragungskapazitaten fiir die Zulassung samtlicher Antragstellen-
den in derselben Programmart, demselben Verbreitungsgebiet und derselben Verbreitungsart
vorhanden, so wirkt die LfR auf eine Einigung zwischen den Antragstellenden hin.

(2) Kommt eine Einigung innerhalb der von der LfR gesetzten Frist nicht zustande, so wird vor-
rangig zugelassen, wer die groBere Meinungsvielfalt im Programm erwarten 1aBt. Bei der Bewer-
tung sind das Programmschema und die Zusammensetzung (Verschiedenartigkeit der politi-
schen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Krafte und Gruppen, Hohe ihres Kapital- und
Stimmrechtsanteils) und sonstige, der Sicherung der Meinungsvielfalt dienende organisatorische
Regelungen zu berlcksichtigen; dabei ist einzubeziehen, in welchem Umfang der Antragstellen-
de seinen redaktionellen Beschaftigten im Rahmen der inneren Rundfunkfreiheit EinfluB auf die
Programmgestaltung und die Programmverantwortung einrdumt.

§8
Inhalt der Zulassung
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(1) Die Zulassung wird durch schriftlichen Bescheid der LfR gemaB dem Antrag auf mindestens
vier und héchstens zehn Jahre erteilt. Eine Verlangerung der Zulassung um finf Jahre ist zulas-
sig, wenn nicht wichtige Griinde fiir eine Ausschreibung der Ubertragungskapazititen sprechen.
Der Veranstalter kann den Antrag auf Verlangerung der Zulassung friihestens nach Ablauf von
drei Vierteln des Zulassungszeitraums stellen. Die Zulassung ist nicht Ubertragbar.

(2) Die Zulassung wird erteilt flir die Programmart, die Programmkategorie, die Programmdauer,
das Programmschema, das Verbreitungsgebiet, die Verbreitungsart und die Ubertragungskapa-
zitat. Die Zulassung kann auch fiir solche Satellitenlbertragungskapazitaten erteilt werden, die
der LfR nicht durch Entscheidung der Landesregierung nach § 3 zugeordnet wurden. Die Zulas-
sung nach Satz 2 umfaBt die Nutzung anderer Satellitenlibertragungskapazitaten im Sinne des
Satzes 2 oder solcher, die in einem Verfahren nach § 51 Rundfunkstaatsvertrag zugeordnet wor-
den sind. Im Falle des § 6 Abs. 2 und 3 wird die Zulassung fur ein mit einem bestimmten anderen
Veranstalter gemeinsam veranstaltetes Vollprogramm und fiir ein gemeinsames Programmsche-
ma (§ 6 Abs. 3 Satz 1) erteilt.

(3) Will der Veranstalter auf Dauer das Programmschema oder die festgelegte Programmdauer
andern, so zeigt er dies der LfR mindestens einen Monat vorher an. Die LfR untersagt die Ande-
rung, wenn dadurch die Meinungsvielfalt nicht mindestens in gleicher Weise wie bei dem Pro-
grammschema und der Programmdauer, fur die die Zulassung erteilt worden ist, gewahrleistet ist
und bei Vollprogrammen nicht weiterhin wesentliche Anteile an Information, Bildung, Beratung
und Unterhaltung bestehen.

(4) Fir eine Kundigung der vertraglichen Vereinbarungen tber ein gemeinsames Vollprogramm
(§ 6 Abs. 2 und 3) gelten folgende Bestimmungen:

1. Will einer der beiden Veranstalter kiindigen, so hat sie dies der LfR vorher anzuzeigen. Diese
hat auf eine Fortdauer der Vereinbarungen im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Be-
stimmungen hinzuwirken. Erfolgt eine Kiuindigung, bevor die LfR die Einigungsversuche (Satz 2)
flr gescheitert erklart hat, so erlischt die Zulassung des kiindigenden Veranstalters mit der Kiin-
digung. Die Zulassung des anderen Veranstalters besteht ohne Verpflichtung zu einem Vollpro-
gramm fort. Er kann sein Programmschema entsprechend anpassen. Die Anpassung ist der LfR
spatestens einen Monat vor ihrem Vollzug anzuzeigen. Absatz 3 findet keine Anwendung.

2. Kindigt ein Veranstalter unter Beachtung von Nummer 1aus den in § 6 Abs. 3 Satz 3 ge-
nannten Griinden, so hat er diese Griinde gleichzeitig der LfR mitzuteilen. Die LfR widerruft die
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Zulassung des anderen Veranstalters zu dem in § 6 Abs. 3 Satz 3 genannten Zeitpunkt, wenn ein
in dieser Bestimmung genannter Kiindigungsgrund vorliegt. Die Zulassung des kiindigenden
Veranstalters besteht ohne Verpflichtung zu einem Vollprogramm fort. Er kann sein Programm-
schema entsprechend anpassen. Die Anpassung ist der LfR spatestens einen Monat vor ihrem
Vollzug anzuzeigen. Absatz 3 findet keine Anwendung.

§9

Mitwirkungspflicht

(1) §§ 21, 22, 24 Rundfunkstaatsvertrag finden sinngemaBe Anwendung, soweit das flr das Ver-
fahren nach diesem Abschnitt erforderlich ist.

(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, der LfR die in Artikel 6 Abs. 2 des Europaischen Ubereinkom-
mens Uber das grenziberschreitende Fernsehen aufgefiihrten Informationen auf Verlangen zur
Verfugung zu stellen.

§10
Verfahren bei RechtsverstoBen,

Riicknahme und Widerruf

(1) Stellt die LfR einen RechtsverstoB fest, so weist sie den Veranstalter nach Anhérung an, den
RechtsverstoB sofort oder innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben oder kiinftig zu un-
terlassen.

(2) Hat die LfR bereits einen RechtsverstoB nach Absatz 1 beanstandet, so kann sie bei Fortdauer
des RechtsverstoBes oder bei einem weiteren RechtsverstoB nach dieser Beanstandung zusam-
men mit der Anweisung nach Absatz 1anordnen, daB die Zulassung fur einen bestimmten Zeit-
raum, der einen Monat nicht Uberschreiten darf, ruht. Die Anordnung kann sich auch auf einzelne
Teile des Rundfunkprogramms beziehen. Einzelheiten regelt die LfR unter Beriicksichtigung der
Schwere und Haufigkeit des RechtsverstoBes durch Satzung.
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(3) Die LfR kann bestimmen, daB Beanstandungen nach Absatz 1 sowie rechtskraftige Entschei-
dungen in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 67 von dem betroffenen Veranstalter in

seinem Rundfunkprogramm verbreitet werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekanntgabe der Bean-
standungen nach Satz 1 hat die LfR nach pflichtgemaBem Ermessen festzulegen.

(4) Die Zulassung ist zurlickzunehmen, wenn

a) eine Voraussetzung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 bis 4 Nr. 1und 2, Abs. 2 und § 6 Abs. 4, bei loka-
lem Rundfunk nach § 25 Abs. 1und § 29, nicht gegeben war oder

b) der Veranstalter sie durch unrichtige oder unvollstandige Angaben, durch Tauschung, Dro-
hung oder sonstige rechtswidrige Mittel erlangt hat.

(5) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn

a) nachtraglich eine Voraussetzung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 bis 4 Nr. 1und 2, Abs. 2 und § 6 Abs.
4, bei lokalem Rundfunk nach § 25 Abs. 1und § 29, entfallt, wenn trotz Versagung der Erlaubnis
nach § 8 Abs. 3 Satz 2 oder § 24 Abs. 2 Satz 2 das festgelegte Programmschema oder die fest-
gelegte Programmdauer nicht eingehalten werden,

b) die Rundfunkveranstaltung aus Griinden, die vom Veranstalter zu vertreten sind, nicht zum
vorgesehenen Zeitpunkt begonnen, innerhalb einer von der LfR bestimmten Frist nicht aufge-
nommen oder nicht fortgesetzt wird,

c) der Veranstalter aus Griinden, die von ihm zu vertreten sind, seiner Versorgungspflicht (§ 20)
auch nach einer Fristsetzung durch die LfR nicht nachkommt oder

d) der Veranstalter gegen seine Verpflichtung nach diesem Gesetz dreimal schwerwiegend ver-
stoBen hat, die LfR den VerstoB jeweils durch BeschluB als schwerwiegend festgestellt und die-
sen dem Veranstalter zugestellt hat.
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(6) Ergeben sich gegen einen gesetzlichen oder satzungsmaBigen Vertreter Bedenken nach § 5
Abs. 1 Satz 4 Nr. 3, so kann die LfR anstelle von MaBnahmen nach Absatz 7 Buchstabe a) verlan-
gen, daB der Vertreter vom Veranstalter abberufen wird.

(7) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn

a) der Veranstalter einer Anordnung der LfR (Absatz 2) innerhalb der von ihr bestimmten Frist
nicht gefolgt ist,

b) das Rundfunkprogramm die festgelegte Dauer auch nach Hinweis und Fristsetzung durch die
LfR nicht erreicht.

(8) Der Veranstalter wird fiir einen Vermdgensnachteil, den er infolge von berechtigten MaBnah-
men nach Abséatzen 1 bis 7 erleidet, nicht entschadigt.

(9) §§ 48 und 49 Verwaltungsverfahrensgesetz fiir das Land Nordrhein-Westfalen finden keine
Anwendung.

4. Abschnitt:

Anforderungen an die Veranstalter

§1N

Programmauftrag

Die Veranstalter verbreiten Rundfunk als Medium und Faktor des Prozesses freier Meinungsbil-
dung und als Sache der Allgemeinheit; sie nehmen insofern eine 6ffentliche Aufgabe wahr. Die
Rundfunkprogramme haben entsprechend der jeweiligen Programmkategorie zu einer umfas-
senden Information und freien individuellen und 6ffentlichen Meinungsbildung beizutragen, der
Bildung, Beratung und Unterhaltung zu dienen und dem kulturellen Auftrag des Rundfunks zu
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entsprechen. In allen Vollprogrammen ist auch das 6ffentliche Geschehen in Nordrhein-Westfa-
len darzustellen.

§12

Programmgrundsatze

(1) Fur alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmaBige Ordnung. Die Vorschriften der allge-
meinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persénlichen Ehre sind
einzuhalten. Unterschwellige Techniken dirfen nicht eingesetzt werden.

(2) Die Rundfunkprogramme haben die Wirde des Menschen zu achten und sollen dazu beitra-
gen, die Achtung vor Leben, Freiheit und kérperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung
anderer zu stirken. Die sittlichen, weltanschaulichen und religiésen Uberzeugungen der Bevdl-
kerung sowie Ehe und Familie sind zu achten. Die Rundfunkprogramme sollen die Zusammenge-
horigkeit im vereinten Deutschland, die internationale Verstandigung, ein diskriminierungsfreies
Miteinander und die tatsachliche Gleichstellung von Frauen und Mannern férdern, zum Frieden
und zur sozialen Gerechtigkeit mahnen, die demokratischen Freiheiten verteidigen und der
Wahrheit verpflichtet sein. Kein Rundfunkprogramm darf einseitig nur einzelne Meinungsrichtun-
gen berlcksichtigen oder einseitig einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, ei-
nem Bekenntnis oder einer Weltanschauung dienen.

(3) Jedes Vollprogramm muB in Erflllung des Programmauftrags die Vielfalt der Meinungen in
maoglichster Breite und Vollstandigkeit zum Ausdruck bringen. Die bedeutsamen politischen,
weltanschaulichen und gesellschaftlichen Krafte und Gruppen muissen in jedem Vollprogramm
angemessen zu Wort kommen. Auffassungen von Minderheiten sind zu bericksichtigen. Jedes
Vollprogramm soll in der Berichterstattung angemessene Zeit fiir die Behandlung kontroverser
Themen von allgemeiner Bedeutung vorsehen.

(4) Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten journalistischen
Grundsatzen zu entsprechen. Sie missen unabhangig und sachlich sein. Nachrichten sind vor
ihrer Verbreitung mit der nach den Umstanden gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu
prifen. Kommentare sind von der Berichterstattung deutlich zu trennen und unter Nennung der
Verfasserin oder des Verfassers als solche zu kennzeichnen.
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(5) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die vom Rundfunkveranstalter durchgefihrt
werden, ist ausdricklich anzugeben, ob sie reprasentativ sind.

(6) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und europdischen Raum und zur Férderung
von europaischen Film- und Fernsehproduktionen sollen die Fernsehveranstalter den Hauptteil
ihrer insgesamt fir Spielfilme, Fernsehspiele, Serien, Dokumentarsendungen und vergleichbare
Produktionen vorgesehenen Sendezeit europaischen Werken entsprechend dem europaischen
Recht vorbehalten.

(7) Fernsehvollprogramme sollen einen wesentlichen Anteil an Eigenproduktionen sowie Auf-
trags- und Gemeinschaftsproduktionen aus dem deutschsprachigen und européischen Raum
enthalten. Das gleiche gilt flir Fernsehspartenprogramme, soweit dies nach ihren inhaltlichen
Schwerpunkten maglich ist.

§13

Redaktionelle Beschaftigte

Aufgabe der redaktionellen Beschéftigten ist es, im Rahmen ihrer vertraglichen Rechte und
Pflichten an der Erflllung der Aufgaben nach §§ 11 und 12 mitzuwirken. Alle redaktionellen Be-
schaftigten erfiillen die ihnen Ubertragenen Programmaufgaben im Rahmen der Gesamtverant-
wortung des Veranstalters jeweils in eigener journalistischer Verantwortung; Weisungsrechte der
Vorgesetzten und vertragliche Vereinbarungen bleiben unberthrt.

§14

Schutz der Menschenwiirde und Jugendschutz

(1) Sendungen sind unzulassig, wenn sie

a) zum HaB gegen Teile der Bevoélkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiose oder
durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder WillkirmaBnahmen gegen
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sie auffordern oder die Menschenwirde anderer dadurch angreifen, daf3 Teile der Bevélkerung
oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, bdswillig verachtlich gemacht oder verleumdet
werden (§ 130 StGB),

b) grausame oder sonst unmenschliche Gewalttatigkeiten gegen Menschen in einer Art schil-
dern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttatigkeiten ausdrickt oder die
das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwiirde verletzenden
Weise darstellt (§ 131 StGB),

c) den Krieg verherrlichen,

d) pornographisch sind (§ 184 StGB),

e) offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefahrden,

f) Menschen, die sterben oder schweren kérperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind
oder waren, in einer die Menschenwtlrde verletzenden Weise darstellen und ein tatsachliches
Geschehen wiedergeben, ohne daB ein Uberwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser
Form der Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich.

(2) Sendungen, die geeignet sind, das korperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern
oder Jugendlichen zu beeintrachtigen, dirfen nicht verbreitet werden, es sei denn, der Veran-
stalter trifft aufgrund der Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge, daB Kinder oder Jugendli-
che der betroffenen Altersstufen die Sendungen Ublicherweise nicht wahrnehmen; der Veran-
stalter darf dies bei Sendungen zwischen 23.00 und 6.00 Uhr annehmen. Bei Filmen, die nach
dem Gesetz zum Schutze der Jugend in der Offentlichkeit unter 12 Jahren nicht freigegeben
sind, ist bei der Wahl der Sendezeit dem Wohl jingerer Kinder Rechnung zu tragen. Filme, die
nach dem Gesetz zum Schutze der Jugend in der Offentlichkeit fiir Jugendliche unter 16 Jahren
nicht freigegeben sind, dirfen nur zwischen 22.00 und 6.00 Uhr und Filme, die fir Jugendliche
unter 18 Jahren nicht freigegeben sind, nur zwischen 23.00 und 6.00 Uhr verbreitet werden.

(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen mit Schriften inhaltsgleich sind, die in die Liste
nach § 1 des Gesetzes Uber die Verbreitung jugendgefahrdender Schriften aufgenommen sind,
sind nur in der Zeit zwischen 23.00 und 6.00 Uhr und nur dann zuldssig, wenn die mdgliche sitt-
liche Gefahrdung von Kindern oder Jugendlichen unter Beriicksichtigung aller Umstande nicht
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als schwer angesehen werden kann. Die Griinde, die zu einer entsprechenden Bewertung ge-
flihrt haben, sind vor der Ausstrahlung schriftlich niederzulegen und der LfR auf Anforderung zu
Ubermitteln.

(4) Fur Sendungen, die nach den Absatzen 2 und 3 Sendezeitbeschrankungen unterliegen, dir-
fen Programmankiindigungen mit Bewegtbildern nur zu diesen Zeiten ausgestrahlt werden.

(5) Die LfR kann in Richtlinien oder fiir den Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgrenzen nach Ab-
satz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 gestatten und von der Bewertung nach Absatz 2 Satz 3 und
Absatz 3 Satz 1 abweichen; dies gilt im Fall des Absatzes 2 Satz 3 vor allem fur Filme, deren Be-
wertung langer als 15 Jahre zurlickliegt.

(6) Die LfR kann in Richtlinien oder fiir den Einzelfall auch fir Filme, auf die das Gesetz zum
Schutze der Jugend in der Offentlichkeit keine Anwendung findet oder die hiernach fiir Jugendli-
che unter 16 Jahren freigegeben sind, zeitliche Beschrankungen vorsehen, um den Besonderhei-
ten der Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem bei Fernsehserien, gerecht zu werden.

(7) Gutachten freiwilliger Selbstkontrolleinrichtungen zu Programmfragen, insbesondere zu Fra-
gen des Jugendschutzes, sind von der LfR bei ihren Entscheidungen einzubeziehen.

(8) Die LfR erlaBt gemeinsam mit den anderen Landesmedienanstalten Richtlinien zur Durchfiih-
rung des § 14 Abs. 1 bis 4. ErlaBt die LfR Richtlinien nach Absatz 5 und 6, setzt sie sich mit den
anderen Landesmedienanstalten, den in der ARD zusammengeschlossenen 6ffentlich-rechtli-
chen Rundfunkveranstaltern und dem ZDF ins Benehmen und stellt einen gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch in der Anwendung dieser Richtlinien sicher.

§15

Verantwortlichkeit

(1) Jeder Veranstalter muB der LfR eine fiir den Inhalt des Rundfunkprogramms verantwortliche
Person benennen. Werden mehrere Verantwortliche benannt, ist zusatzlich anzugeben, welche

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 27 /106



Person fur welchen Teil des Rundfunkprogramms verantwortlich ist. Die Pflichten des Veranstal-
ters bleiben unberihrt.

(2) Als verantwortliche Person darf nur benannt werden, wer die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1
Satz 4 Nr. 1 bis 3 erflllt und seine Wohnung in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union hat.

§15a

Beauftragte oder Beauftragter fiir den Jugendschutz

(1) Jeder Veranstalter eines landesweit verbreiteten Fernsehprogramms beruft jeweils eine Be-
auftragte oder einen Beauftragten fiir den Jugendschutz. Die oder der Beauftragte fiir den Ju-
gendschutz hat die Aufgabe, jede fur den Inhalt des Fernsehprogramms verantwortliche Person
(§ 15) in allen Fragen des Jugendschutzes zu beraten. Die oder der Beauftragte fir den Jugend-
schutz ist insbesondere bei Fragen des Programmeinkaufs, der Programmherstellung, der Pro-
grammplanung und der Programmgestaltung angemessen zu beteiligen.

(2) Wer zur oder zum Beauftragten flir den Jugendschutz bestellt

werden soll, muB die zur Erfullung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde besitzen. Die oder
der Beauftragte fir den Jugendschutz ist bei Anwendung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des
Jugendschutzes weisungsfrei.

(3) Die Beauftragten flr den Jugendschutz treten in einen regelmaBigen gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch mit den Jugendschutzbeauftragten der in der ARD zusammengeschlossenen 6f-
fentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter und des ZDF ein.

§16

Auskunftspflicht und Beschwerden
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(1) Am Anfang und am Ende des taglichen Rundfunkprogramms ist der Veranstalter zu nennen.
AuBerdem ist am Ende jeder Sendung die fiir den Inhalt verantwortliche Person anzugeben.

(2) Jeder hat das Recht, sich mit Eingaben und Anregungen zum Rundfunkprogramm an den
Veranstalter zu wenden. Die LfR teilt auf Verlangen den Namen und die Anschrift des Veranstal-
ters und der fur den Inhalt des Rundfunkprogramms verantwortlichen Person mit.

(3) Uber Beschwerden, in denen die Verletzung von Programmgrundsitzen behauptet wird, ent-
scheidet der Veranstalter innerhalb eines Monats mit schriftlicher Begriindung. Wird der Be-
schwerde nicht oder innerhalb der Frist nach Satz 1 nicht abgeholfen, so kann die Beschwerde-
fihrerin oder der Beschwerdeflhrer innerhalb eines Monats die LfR anrufen. In der Beschwerde-
entscheidung hat der Veranstalter auf diese Moéglichkeit und auf die Frist hinzuweisen. Be-
schwerden nach Satz 1 sind nur innerhalb von drei Monaten nach Ausstrahlung der Sendung zu-
lassig.

(4) Wird in einer Beschwerde nach Absatz 3 zugleich die Verletzung von Vorschriften des Da-
tenschutzes behauptet, so holt der Veranstalter vor seiner Entscheidung eine Stellungnahme der
oder des Beauftragten der LfR flir den Datenschutz ein. Fir das weitere Verfahren gilt Absatz 3.

(5) Einzelheiten des Verfahrens regelt die LfR durch Satzung.

§17

Aufzeichnungspflicht und Einsichthahme

(1) Die Sendungen sind vom Veranstalter in Ton und Bild vollstéandig aufzuzeichnen und aufzube-
wahren. Bei Sendungen, die unter Verwendung einer Aufzeichnung oder eines Films verbreitet
werden, kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung oder der Film aufbewahrt oder die Wie-
derbeschaffung sichergestellt werden.

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 enden drei Monate nach dem Tag der Verbreitung. Wird innerhalb
dieser Frist eine Sendung beanstandet, enden die Pflichten nach Absatz 1 erst, wenn die Bean-
standung durch rechtskraftige gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder auf
andere Weise erledigt ist.
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(3) Die LfR kann innerhalb der Fristen des Absatz 2 Aufzeichnungen und Filme jederzeit kosten-
los einsehen, oder ihre kostenlose Ubersendung verlangen.

(4) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten beriihrt zu sein, kann vom Veranstalter in-
nerhalb der Fristen nach Absatz 2 Einsicht in die Aufzeichnungen und Filme verlangen. Auf An-
trag sind ihm gegen Erstattung der Selbstkosten Ausfertigungen, Abzlige oder Abschriften von
der Aufzeichnung oder dem Film zu Ubersenden.

§18

Gegendarstellung

(1) Der Veranstalter ist verpflichtet, durch Rundfunk die Gegendarstellung der Person oder Stelle
zu verbreiten, die durch eine vom Veranstalter in einer Sendung verbreitete Tatsachenbehaup-
tung betroffen ist.

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung besteht nicht, wenn

a) die betroffene Person oder Stelle kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat oder

b) die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist, insbesondere den Umfang
des beanstandeten Teils der Sendung wesentlich Uberschreitet.

(3) Die Gegendarstellung muB sich auf tatsachliche Angaben beschranken und darf keinen straf-
baren Inhalt haben. Sie bedarf der Schriftform und muB von der betroffenen Person, Stelle oder
ihrem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. Wer betroffen ist oder dessen gesetzlicher Ver-
treter kann die Verbreitung nur verlangen, wenn die Gegendarstellung unverziiglich, spatestens
innerhalb von zwei Monaten, dem Veranstalter zugeht. Die Gegendarstellung muB die beanstan-
dete Sendung und Tatsachenbehauptung bezeichnen.
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(4) Die Gegendarstellung muB unverziglich innerhalb des gleichen Programms und der gleichen
Programmsparte wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Tageszeit
oder, wenn dies nicht mdglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der bean-
standeten Sendung gleichwertig ist. Die Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen und Weglas-
sungen.

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich. Dies gilt nicht, wenn sich die Ge-
gendarstellung gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die in einer Werbesendung verbreitet
worden ist.

(6) Fur die Durchsetzung des vergeblich geltend gemachten Gegendarstellungsanspruchs ist der
ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf Antrag der betroffenen Person, Stelle oder des Vertreters
kann das Gericht anordnen, daB der Veranstalter in der Form des Absatz 4 eine Gegendarstel-
lung verbreitet. Auf das Verfahren sind die Vorschriften der ZivilprozeBordnung tber das Verfah-
ren auf ErlaB einer einstweiligen Verfligung entsprechend anzuwenden. Eine Gefahrdung des
Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Hauptsache findet
nicht statt.

(7) Absatze 1 bis 6 gelten nicht flir wahrheitsgetreue Berichte tUber 6ffentliche Sitzungen des Eu-
ropaischen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des Bundes, der Lander und der Vertretun-
gen der Gemeinden und der Gemeindeverbande sowie der Gerichte.

(8) Die gesetzlichen Bestimmungen liber die Gegendarstellung zu Tatsachenbehauptungen in
Druckwerken und Mediendiensten bleiben unbertihrt.

§19
Verlautbarungsrecht,

Sendezeit flir Dritte

(1) Jeder Veranstalter hat der Bundesregierung und den obersten Landesbehdrden fiir amtliche
Verlautbarungen angemessene Sendezeit unverzuglich einzurdumen.
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(2) Jeder Veranstalter eines landesweiten Vollprogramms hat Parteien oder Wahlergruppen wah-
rend ihrer Beteiligung an Wahlen zum Europaischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder
zum Landtag Nordrhein-Westfalen angemessene Sendezeit zur Wahlwerbung einzurdumen,
wenn sie in Nordrhein-Westfalen mit

a) einem Listenwahlvorschlag, einer Landesliste oder einer Landesreserveliste oder

b) in einem Sechstel der Wahlkreise mit Kreiswahlvorschlagen

zugelassen sind. Alle Parteien und Wahlergruppen sind gleichzubehandeln; § 5 Abs. 1 Satz 2 bis
4 Parteiengesetz gilt entsprechend. Fiir Sendezeiten zur Wahlwerbung, die ein Veranstalter ohne
Verpflichtung nach diesem Gesetz oder lber die Verpflichtung nach Satz 1 hinaus einraumt, gilt
Satz 2 entsprechend.

(3) Ein Veranstalter kann einer Partei oder Wahlergruppe wahrend ihrer Beteiligung an Kommu-
nalwahlen Sendezeit zur Wahlwerbung einrdumen; in diesem Fall gilt Absatz 2 Satz 2 entspre-
chend.

(4) Jeder Veranstalter eines landesweiten Vollprogramms hat den Evangelischen Kirchen, der
Katholischen Kirche und den jidischen Kultusgemeinden, wenn diese nicht als Veranstalter ei-
nes landesweiten Rundfunkprogramms zugelassen sind, auf deren Wunsch angemessene Sen-
dezeiten zur Ubertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger re-
ligidser Sendungen einzuraumen.

(5) In den Fallen der Absatze 1 bis 4 kann der Veranstalter die Erstattung seiner Selbstkosten
verlangen.

(6) Fir den Inhalt einer Sendung nach den Absatzen 1 bis 4 ist verantwortlich, wem die Sende-
zeit gewahrt worden ist.

(7) Unbeschadet der Regelung des Absatzes 6 hat der Veranstalter die Ausstrahlung einer Sen-
dung nach Abséatzen 2 und 3 abzulehnen, wenn deren Inhalt offenkundig und schwerwiegend
gegen die allgemeinen Gesetze verstoBt oder nicht dem Zweck der Wahlwerbung dient. Gegen
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die Ablehnung kann innerhalb eines Monats schriftlich Beschwerde bei der LfR eingelegt wer-
den. Die LfR bestatigt die Ablehnung oder ordnet die Verbreitung der Sendung an.

§20

Versorgungspflicht

(1) Jeder Veranstalter hat im Rahmen der verfiigbaren Ubertragungskapazititen die vollstéandige
und technisch gleichwertige Versorgung der Rundfunkteilnehmerinnen und Rundfunkteilnehmer
im Verbreitungsgebiet sicherzustellen.

(2) Die LfR kann dem Veranstalter angemessene Ubergangsfristen einrdumen.

5. Abschnitt:

Finanzierung von Rundfunkprogrammen

§ 21

Finanzierungsarten

(1) Veranstalter konnen ihre Rundfunkprogramme durch Einnahmen aus Werbung, durch sonsti-
ge Einnahmen, insbesondere durch Entgelte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Abonnements
oder Einzelentgelte), sowie aus eigenen Mitteln finanzieren.

(2) Sollen Rundfunkprogramme, fiir die ein Entgelt erhoben wird, auch Werbung enthalten, so ist
dies in den Entgeltbedingungen ausdricklich anzukiindigen. Bei Sendungen, fur die ein Einzel-
entgelt erhoben wird, muB vor dem Empfang der Sendung die Entgeltlichkeit und die Héhe des
Entgelts erkennbar sein.
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(3) Wird ein Rundfunkprogramm auch durch Spenden finanziert, so ist der Veranstalter dafir
verantwortlich, daB die spendende Person oder Personenvereinigung keinen EinfluB auf das
Rundfunkprogramm austiben kann. Der Veranstalter hat Spenden einer Person oder einer Perso-
nenvereinigung, die einzeln oder in ihrer Summe in einem Kalenderjahr 20.000 DM Ubersteigen,
unter Angabe des Namens und der Anschrift der spendenden Person oder Personenvereinigung
sowie der Gesamthdhe der Spenden der LfR mitzuteilen. Einzelheiten regelt die LfR durch Sat-
zung.

§22

Werbeinhalte, Kennzeichnung

(1) Werbung darf nicht irreflihren, den Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht
schaden und nicht Verhaltensweisen fordern, die die Gesundheit oder Sicherheit der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sowie den Schutz der Umwelt gefahrden. Werbung, die sich auch an
Kinder oder Jugendliche richtet oder bei der Kinder oder Jugendliche eingesetzt werden, darf
nicht ihren Interessen schaden oder ihre Unerfahrenheit ausnutzen.

(2) Werbung oder Werbetreibende diirfen das tbrige Programm inhaltlich oder redaktionell nicht
beeinflussen.

(3) Werbung muB als solche klar erkennbar sein. Sie muB im Fernsehen durch optische und im
Horfunk durch akustische Mittel eindeutig von anderen Programmteilen getrennt sein.

(4) Dauerwerbesendungen sind zulassig, wenn der Werbecharakter erkennbar im Vordergrund
steht und die Werbung einen wesentlichen Bestandteil der Sendung darstellt. Sie missen zu Be-
ginn als Dauerwerbesendung angekindigt und wahrend ihres gesamten Verlaufs als solche ge-
kennzeichnet werden. Satze 1 und 2 gelten fir Werbeformen im Sinne von § 22 b Abs. 2 ent-
sprechend.

(5) Schleichwerbung ist unzulassig. Schleichwerbung ist die Erwahnung oder Darstellung von
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tatigkeiten eines Herstellers von Waren oder ei-
nes Erbringers von Dienstleistungen in Programmen, wenn sie zu Werbezwecken vorgesehen ist
und die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks dieser Erwahnung oder Darstellung
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irrefihren kann. Eine Erwahnung oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwecken
vorgesehen, wenn sie gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung erfolgt.

(6) In der Fernsehwerbung dirfen keine Personen auftreten, die regelmaBig Nachrichtensendun-
gen oder Sendungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen.

(7) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religioser Art ist unzulassig. § 19 Abs. 2 bis 4
und 8 bleibt unberthrt.

§22a

Einfligung der Werbung

(1) Ubertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen fiir Kinder diirfen nicht durch Werbung
unterbrochen werden.

(2) Fernsehwerbung ist in Blocken und zwischen einzelnen Sendungen einzufligen; sie kann un-
ter den in den Absatzen 3 bis 5 genannten Voraussetzungen auch in Sendungen eingefligt wer-
den, sofern der gesamte Zusammenhang und der Charakter der Sendung nicht beeintrachtigt
werden.

(3) In Fernsehsendungen, die aus eigenstandigen Teilen bestehen, oder in Sportsendungen und
Ubertragungen shnlich gegliederter Ereignisse und Darbietungen, die Pausen enthalten, darf
Werbung nur zwischen den eigenstandigen Teilen oder in den Pausen eingefligt werden. Bei an-
deren Sendungen muB der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Unterbrechungen in-
nerhalb der Sendung mindestens 20 Minuten betragen. Die Absatze 4 und 5 bleiben unberihrt.

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 diirfen Werke wie Kinospielfilme und Fernsehfilme mit Aus-
nahme von Serien, Reihen, leichten Unterhaltungssendungen und Dokumentarsendungen, sofern
sie langer als 45 Minuten dauern, nur einmal je vollstandigem 45-Minutenzeitraum unterbrochen
werden. Eine weitere Unterbrechung ist zulassig, wenn diese Sendungen mindestens 20 Minu-
ten langer dauern als zwei oder mehr vollstandige 45-Minutenzeitraume.
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(5) Im Fernsehen dirfen Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen,
Dokumentarsendungen und Sendungen religidsen Inhalts nicht durch Werbung unterbrochen
werden, wenn sie kirzer als 30 Minuten sind. Bei einer Lange von 30 Minuten oder mehr gelten
die Bestimmungen der Absatze 2 und 3.

(6) Richtet sich die Werbung in einem Fernsehprogramm eigens oder haufig an Zuschauerinnen
und Zuschauer eines anderen Staates, der das Europaische Ubereinkommen (iber das grenz-
Uberschreitende Fernsehen ratifiziert hat und nicht Mitglied der Europaischen Union ist, so diir-
fen die fur die Fernsehwerbung dort geltenden Vorschriften nicht umgangen werden. Satz 1 gilt
nicht, wenn die Vorschriften dieses Gesetzes Uber die Werbung strenger sind als jene Vorschrif-
ten, die in dem betreffenden Staat gelten, ferner nicht, wenn mit dem betroffenen Staat Uberein-
kiinfte auf diesem Gebiet geschlossen wurden.

§22b

Dauer der Werbung

(1) Die Dauer der Werbung darf insgesamt 20 vom Hundert, die der Spotwerbung 15 vom Hun-
dert der taglichen Sendezeit nicht Uberschreiten. Innerhalb eines Einstundenzeitraums darf die
Dauer der Spotwerbung 20 vom Hundert nicht Uberschreiten.

(2) Werbeformen, wie direkte Angebote an die Offentlichkeit fiir den Verkauf, den Kauf oder die
Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienstleistungen dirfen eine Stun-
de am Tag nicht Uberschreiten. Rundfunkveranstalter durfen nicht als Vertragspartner oder Ver-
treter fur die Bestellung von Waren und Dienstleistungen tatig sein.

§22c

Sponsoring

(1) Sponsoring ist der Beitrag einer natirlichen oder juristischen Person oder einer Personenver-
einigung, die an Rundfunktatigkeiten oder an der Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt
ist, zur direkten oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um den Namen, die Marke, das Er-
scheinungsbild der Person, ihre Tatigkeit oder ihre Leistungen zu fordern.
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(2) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert werden, muB3 zu Beginn und am Ende auf
die Finanzierung durch den Sponsor in vertretbarer Kiirze deutlich hingewiesen werden; der Hin-
weis ist in diesem Rahmen auch durch Bewegtbild mdglich. Neben oder anstelle des Namens
des Sponsors kann auch dessen Firmenemblem oder eine Marke eingeblendet werden.

(3) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten Sendung diirfen vom Sponsor nicht in der Wei-
se beeinfluBt werden, daB die Verantwortung und die redaktionelle Unabhangigkeit des Rund-
funkveranstalters beeintrachtigt werden.

(4) Gesponserte Sendungen dirfen nicht zum Verkauf, zum Kauf oder zur Miete oder Pacht von
Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder eines Dritten, vor allem durch entspre-
chende besondere Hinweise, anregen.

(5) Wer nach diesem Gesetz oder nach anderen gesetzlichen Bestimmungen nicht werben darf
oder wer Uberwiegend Produkte herstellt oder verkauft oder wer Dienstleistungen erbringt, fir
die Werbung nach diesem Gesetz oder nach anderen gesetzlichen Bestimmungen verboten ist,
darf Sendungen nicht sponsern.

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen diirfen nicht gespon-
sert werden.

§22d

Richtlinien der LfR

Die LfR erlaBt gemeinsam mit den anderen Landesmedienanstalten Richtlinien zur Durchflihrung
der §§ 22 bis 22 c. Sie stellt hierbei das Benehmen mit den in der ARD zusammengeschlossenen
offentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern und dem ZDF her und flihrt einen gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch in der Anwendung dieser Richtlinien durch.
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6. Abschnitt:

Zulassung von lokalem Rundfunk

§23

Anzuwendende Vorschriften

(1) Lokale Programme diirfen nur nach den Vorschriften dieses Abschnitts veranstaltet und ver-
breitet werden. Die Vorschriften des Gesetzes lber den "Westdeutschen Rundfunk Koln" blei-
ben unberlhrt.

(2) Fir lokale Programme gelten § 2 Abs. 1, 2, 5 bis 8, 9 Satz 1, Abs. 10, §§ 3, 4 Abs. 1bis 3,§ 5
Abs. 3, § 8 Abs. Tund 2 Satz 1, Abs. 3, §§ 9 bis 11 Satz1und 2, § 12 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 13 bis
15, 16 bis 18, 19 Abs. 3, 5 bis 7, §§ 20 bis 22 d, soweit in diesem Abschnitt nichts anderes gere-
geltist.

§24

Grundsatze fiir lokalen Rundfunk

(1) Lokaler Rundfunk ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Lokale Programme miissen das 6ffentli-
che Geschehen im Verbreitungsgebiet darstellen und wesentliche Anteile an Information, Bil-
dung, Beratung und Unterhaltung enthalten. Sie sollen den publizistischen Wettbewerb férdern.
Sie durfen sich nicht ausschlieBlich an bestimmte Zielgruppen wenden und sollen darauf ausge-
richtet sein, bei den Rundfunkteilnehmerinnen und Rundfunkteilnehmern angenommen zu wer-
den. In jedem lokalen Programm muB die Vielfalt der Meinungen in moglichster Breite und Voll-
standigkeit zum Ausdruck gebracht werden. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen
und gesellschaftlichen Krafte und Gruppen im Verbreitungsgebiet miissen in jedem lokalen Pro-
gramm zu Wort kommen. Jedes lokale Programm soll in der Berichterstattung angemessene Zeit
fir die Behandlung kontroverser Themen von allgemeiner Bedeutung vorsehen. Die lokalen Pro-
gramme sollen die tatsachliche Gleichstellung von Frauen und Mannern férdern und die Lebens-
wirklichkeit und die Sichtweisen von Frauen angemessen berticksichtigen.
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(2) Ein lokales Horfunkprogramm (§ 2 Abs. 2) muB eine tagliche Programmdauer von mindestens
acht Stunden, ein lokales Fernsehprogramm (§ 2 Abs. 2) von mindestens 30 Minuten haben.
Wenn ein wirtschaftlich leistungsfahiger lokaler Horfunk nicht mit einer Programmdauer von acht
Stunden gewahrleistet werden kann, kann die LfR auf Antrag

a) ein abweichendes Verbreitungsgebiet nach § 31 Abs. 1 Satz 3 festlegen,

b) eine tagliche Programmdauer von mindestens flnf Stunden zulassen,

c) befristet an Sonnabenden, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen (§ 2 Abs. 1 Feiertagsge-
setz NW) eine tagliche Programmdauer von mindestens drei Stunden zulassen.

Um das Ziel nach Satz 2 zu erreichen, kann die LfR einem Antrag auf mehrere MaBnahmen nach
Satz 2 Buchstabe a) bis c) stattgeben. Veranstaltergemeinschaften kénnen Vereinbarungen tber
einen Programmaustausch treffen. Das Nahere regelt die LfR durch Satzung.

(3) Jede Veranstaltergemeinschaft (§§ 25, 26) hat den obersten Landesbehdérden, den Kreisen
und den Gemeinden im Verbreitungsgebiet flir amtliche Verlautbarungen angemessene Sende-
zeit unverzlglich einzurdumen. Jede Veranstaltergemeinschaft hat den Evangelischen Kirchen,
der Katholischen Kirche und den jlidischen Kultusgemeinden auf deren Wunsch angemessene
Sendezeiten zur Ubertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger
religidser Sendungen einzuraumen. § 19 Abs. 3, 5 und 6 gilt entsprechend.

(4) Jede Veranstaltergemeinschaft muB in ihr tagliches Programm nach MaBgabe des Pro-
grammschemas mit bis zu 15 vom Hundert der Sendezeit, mindestens 60 Minuten, hochstens je-
doch zwei Stunden taglich, Programmbeitrage von Gruppen, insbesondere mit kultureller Zielset-
zZung, einbeziehen,

1. die nicht Uber die Befugnis nach § 26 Abs. 1 Satz 1 verfligen,

2. deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gerichtet ist,
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3. die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1Satz 4 Nr. 1und 2 erflllen,

4. die nicht nach § 5 Abs. 2 von der Antragstellung ausgeschlossen sind; dies gilt nicht fur
Theater, Schulen, Volkshochschulen und sonstige kulturelle Einrichtungen,

5. deren Mitglieder ihre Wohnung im Verbreitungsgebiet (§ 31) haben.

Programmbeitrage im Sinne dieser Vorschrift sind Beitrage, die von den im Verbreitungsgebiet (§
31) tatigen Gruppen selbst hergestellt und eigenstandig gestaltet werden und ausschlieBlich fir
die Ausstrahlung in diesem Verbreitungsgebiet oder in einem Teil davon bestimmt sind. Sende-
zeiten flir Programmbeitrage nach Satz 1 sollen im unmittelbaren Zusammenhang mit der im Pro-
grammschema fir redaktionelle lokale Wortbeitrage vorgesehenen Sendezeit stehen, wenn die
Beteiligten keine anderweitige einvernehmliche Regelung erzielen. Programmbeitrdge nach Satz
1an den in Absatz 2 Satz 2 Buchstabe c) genannten Tagen sollen an den in der Woche fiir sie
Ublichen Sendezeit verbreitet werden, wenn die Beteiligten keine anderweitige einvernehmliche
Regelung erzielen. Mitglieder einer Veranstaltergemeinschaft oder Personen, die zu dieser in ei-
nem Arbeits- oder Dienstverhaltnis oder in einem arbeitnehmerahnlichen Verhaltnis stehen, dir-
fen an der Herstellung von Programmbeitrdgen nach Satz 2 nicht mitwirken. Nicht in Anspruch
genommene Sendezeit kann die Veranstaltergemeinschaft selbst nutzen. Sie muB den Gruppen
auf deren Verlangen Produktionshilfen zur Verfligung stellen. § 35 Abs. 7 Nr. 2 gilt entspre-
chend. Weitere Einzelheiten werden durch Satzung der LfR in entsprechender Anwendung der
Grundsatze nach § 35 Abs. 8 Nr. 2, 3 und 4 geregelt. Die Programmbeitrage dirfen keine Wer-
bung enthalten. Gesponserte Programmbeitrage sind grundsétzlich unzuléssig. Uber Ausnahmen
entscheidet die LfR.

(5) Die Veranstaltergemeinschaft ist flr den Inhalt der Programmbeitrage nach Absatz 4 Satz 1
verantwortlich. Sie lehnt Programmbeitrage ab, die den in Absatz 4 genannten Anforderungen
und den Ubrigen Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entsprechen. Das Nahere regelt die LfR
durch Satzung.

(6) Die Veranstaltergemeinschaft kann fir die Gewahrung von Produktionshilfen (notwendige
studiotechnische Einrichtungen einschlieBlich der fir ihren Betrieb erforderlichen Beratung) nach
Absatz 4 die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. Dabei missen alle Gruppen gleich behan-
delt werden; die Veranstaltergemeinschaft hat eine Entgeltordnung aufzustellen. Das Nahere re-
gelt die LfR durch Satzung.
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(7) Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet in den Fallen der Absatze 4 bis 6 die LfR.

§25

Veranstaltergemeinschaft

(1) Die Zulassung wird nur einer Veranstaltergemeinschaft erteilt, deren Zusammensetzung und
Satzung den Bestimmungen der §§ 26 bis 28 entspricht. Sie muB als Verein im Sinne des § 21
Burgerliches Gesetzbuch in das Vereinsregister eingetragen sein. Die Satzung mufB vorsehen,
daB alleiniger Zweck des Vereins die Veranstaltung und Verbreitung von lokalem Rundfunk und
der AbschluB einer Vereinbarung Gber ein Rahmenprogramm (§ 30) ist. Der Verein ist Veranstal-
ter des Programms und tragt hierfir die alleinige Verantwortung. Er bedient sich zur Durchfiih-
rung seiner gesetzlichen Aufgaben einer Betriebsgesellschaft (§ 29), die auf Inhalt und Gestal-
tung des Programms keinen EinfluB nehmen darf.

(2) Die Zulassung fur ein lokales Rundfunkprogramm umfaBt auch die Befugnis zur Verbreitung
von Fensterprogrammen.

(3) Die Veranstaltergemeinschaft stellt im Einvernehmen mit ihren redaktionellen Beschaftigten
ein Redakteurstatut auf.

(4) Die Veranstaltergemeinschaft stellt fiir jedes Kalenderjahr einen Stellenplan und einen Wirt-
schaftsplan auf, in den alle zu erwartenden Ertrage und Aufwendungen einzustellen sind; die
veranschlagten Aufwendungen sollen die Ertrage nicht Ubersteigen. Die Grundsatze der Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit sind dabei zu beachten. Die Veranstaltergemeinschaft ist an die
Ansatze des Wirtschafts- und Stellenplans gebunden. Der Vorstand der Veranstaltergemein-
schaft stellt den Entwurf beider Plane in Abstimmung mit der Betriebsgesellschaft auf und legt
der Mitgliederversammlung zusammen mit dem Entwurf unerledigte Einwande der Betriebsge-
sellschaft zur BeschluBfassung vor. Beide Plane bedurfen der Zustimmung der Betriebsgesell-
schaft. Die Betriebsgesellschaft ist verpflichtet, der Veranstaltergemeinschaft alle nach Satz 1 er-
forderlichen Angaben (insbesondere Jahresabschliisse und Vereinbarungen der Betriebsgesell-
schaft mit Dritten, derer sich die Betriebsgesellschaft zur Erflllung ihrer Aufgaben bedient)
rechtzeitig zur Verfligung zu stellen. Die Veranstaltergemeinschaft kann diese Unterlagen der
LfR zum Zwecke der Beratung Uber die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz zur Verfligung
stellen.
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(5) Die Betriebsgesellschaft ist verpflichtet, der Veranstaltergemeinschaft Anderungen ihrer Ka-
pital- und Stimmrechtsverhaltnisse unverzuglich mitzuteilen. Die Veranstaltergemeinschaft ist
verpflichtet, Anderungen der Kapital- und Stimmrechtsverhéltnisse der Betriebsgesellschaft und
der mit ihr verbundenen Unternehmen (§ 15 Aktiengesetz) sowie Anderungen der Vereinbarung
nach § 29 Abs. 1und 2 der LfR unverziglich anzuzeigen.

§ 26

Zusammensetzung der Veranstaltergemeinschaft

(1) Die Veranstaltergemeinschaft muB von mindestens acht natiirlichen Personen gegriindet wor-
den sein, die von folgenden Stellen bestimmt worden sind:

1. Evangelische Kirchen,

2. Katholische Kirche,

3. judische Kultusgemeinden,

4. Kreistag, Rat der kreisfreien Stadt oder Vertreterversammlung nach Absatz 2 Nr. 2 Satz 2,

5. Gewerkschaftliche Spitzenorganisation mit der hochsten Mitgliederzahl im Verbreitungsge-
biet,

6. Arbeitgeberverbande,

7. Jugendring des Kreises oder der kreisfreien Stadt,
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8. Sportbund des Kreises oder der kreisfreien Stadt,

9. Wohlfahrtsverbande (Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Deutscher Paritdtischer Wohlfahrts-
verband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk),

10. nach § 29 Abs. 2 des Bundesnhaturschutzgesetzes anerkannte Verbande,

11. Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen, Landesarbeitsgemeinschaft der Verbraucherver-
bande e.V.,

12. Verlegerinnen und Verleger von Tageszeitungen mit Lokalausgaben im Verbreitungsgebiet,

13. Industriegewerkschaft Medien, Druck und Papier, Publizistik und Kunst (IG Medien), Landes-
bezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Journalismus (dju), sowie Deutscher Journalisten-Ver-
band, Gewerkschaft der Journalisten, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Wer zu einer Griindungsversammlung einladen will, hat allen in Satz 1 genannten Stellen Ort und
Zeit der Griundungsversammlung zwei Monate vor dem vorgesehenen Zeitpunkt schriftlich mit-
zuteilen. Personen, die ihm von diesen Stellen als von ihnen bestimmte Grindungsmitglieder be-
nannt werden, sind zur Grindungsversammlung schriftlich einzuladen. Die Griindungssatzung
muB von den nach Satz 1 bestimmten, in der Grindungsversammlung anwesenden Personen
einstimmig beschlossen werden. Kommt ein solcher BeschluB nicht zustande, soll die LfR auf ei-
ne Einigung hinwirken. Frihestens zwei Monate nach der Grindungsversammlung kénnen min-
destens drei Viertel der nach Satz 1 bestimmten, in der Versammlung anwesenden Personen die
Satzung beschlieBen. Zu einer solchen Versammlung missen alle nach Satz 1 bestimmten Per-
sonen mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich geladen werden. Die Satzung muB vorsehen,
dafB diejenigen Personen, die der Satzung nicht zugestimmt haben, auf Antrag in den Verein auf-
zunehmen sind.

(2) Fur die Bestimmung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Mitglieder gilt folgendes:

1. In den Fallen des Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 erfolgt die Bestimmung nach den Vorschriften der
dort genannten Kirchen und Kultusgemeinden.
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2. UmfaBt das Verbreitungsgebiet nur einen Kreis oder nur eine kreisfreie Stadt, so erfolgt die
Bestimmung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 durch den Kreistag oder den Rat der kreisfreien Stadt.
UmfaBt das Verbreitungsgebiet liber einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt hinaus weitere Kreise,
kreisfreie Stadte oder kreisangehdérige Gemeinden, so erfolgt die Bestimmung durch eine Vertre-
terversammlung. Die Vertreterversammlung ist beschluBfahig, wenn zwei Drittel ihrer Mitglieder
anwesend sind. Sitzungen der Vertreterversammlung werden von der LfR einberufen und gelei-
tet. Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter richtet sich nach der fur die letzte Kommunalwahl
maBgeblichen Bevdlkerungszahl. Die in Satz 2 genannten Gebietskdrperschaften entsenden je
10.000 Einwohnerninnen und Einwohner eine Vertreterin oder einen Vertreter. Gehdren aus ei-
nem Kreis nicht alle kreisangehdrigen Gemeinden zum Verbreitungsgebiet, so erfolgt die Entsen-
dung der Vertreterinnen und Vertreter anstelle des Kreises durch die kreisangehérigen Gemein-
den. Kreisangehdrige Gemeinden entsenden mindestens zwei Mitglieder in die Vertreterver-
sammlung, im Ubrigen gilt Satz 6 entsprechend. Diese werden von den Vertretungskorperschaf-
ten nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl (d'Hondtsches Hochstzahlverfahren) gewahlt. Die
Bestimmung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 kann auch im schriftlichen Umlaufverfahren erfolgen.
Das Nahere regelt die LfR durch Satzung. Endet die Mitgliedschaft eines nach Absatz 1 Satz 1 Nr.
4 bestimmten Mitglieds, so benennen die beteiligten Rate der Gemeinde bzw. die Kreistage auf
Vorschlag der Fraktion oder Gruppe, der das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehor-
te, eine Person, die an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds tritt.

3. Inden Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 5 bis 13 erfolgt die Bestimmung durch diejenige Glie-
derung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Stelle, die fiir das gesamte Verbreitungsgebiet zustan-
dig ist. Erflllen mehrere Gliederungen die Voraussetzung des Satzes 1, so ist die unterste Glie-
derung zustandig.

4. Diein Absatz 1Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 5 bis 13 genannten Stellen dirfen jeweils einmal ein Mit-
glied bestimmen. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Stellen bestimmen abweichend hiervon
zwei Mitglieder; sie werden nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl (d'Hondtsches Hochst-
zahlverfahren) gewahlt.

5. Soweit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1bis 3 und 5 bis 13 jeweils mehrere Stellen genannt sind,
kdnnen sie nur gemeinsam ein Mitglied bestimmen.

6. Die Satzung muB vorsehen, daB diejenigen Stellen nach Absatz 1 Satz 1, die kein Grindungs-
mitglied bestimmt haben, auf Verlangen eine natirliche Person als Mitglied, im Falle von Nummer
4 Satz 2 zwei naturliche Personen als Mitglieder des Vereins bestimmen kdnnen. Der Verein muB
diese Stellen unverzuglich nach der Grindung auffordern, die Bestimmung vorzunehmen. Erfolgt
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die Bestimmung nicht binnen zwei Monaten seit Zugang der Aufforderung, so bedarf die Aufnah-
me einer Mehrheit von zwei Dritteln der nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Mitglieder.

7. Die Bestimmung kann auf funf Jahre befristet werden.

(3) Dem Verein muB als Mitglied je eine weitere natirliche Person aus dem Bereich Kultur und
Kunst, aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft, aus dem Kreis der auslandischen Mitblrge-
rinnen und Mitblrger sowie ein Mitglied eines in das Vereinsregister eingetragenen gemeinnitzi-
gen Vereins angehdren, dessen satzungsgemaBer Zweck in der Férderung des lokalen Rund-
funks im Verbreitungsgebiet besteht. Die Satzung muB vorsehen, daB liber die Aufnahme die
von den in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen bestimmten Mitglieder mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln beschlieBen und daB der BeschluB erst nach AbschluB des Verfahrens nach Absatz 2 Nr.
6 erfolgen kann.

(4) Die Satzung muB ferner vorsehen, daB eine Vertreterin oder ein Vertreter der Betriebsgesell-
schaft an den Sitzungen der Mitgliederversammlung und des Vorstands teilnehmen kann.

(5) Die Satzung muB auch vorsehen, daB die Mitglieder des Vereins nach Absatz 1 und 3 bis zu
vier weitere natirliche Personen als Mitglieder aufnehmen kénnen. Der Aufnahmebeschluf3 be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der in Absatz 1 und 3 genannten Mitglieder.

(6) Die Satzung muB vorsehen, daB dem Verein hochstens 22 Mitglieder angehdren durfen. Stel-
len, die mehrere Mitglieder bestimmen, missen mindestens zur Halfte dieser Mitglieder Frauen
bestimmen. Im Ubrigen ist im Falle des Absatz 2 Nummer 7 fUr mindestens jede zweite Frist eine
Frau zu bestimmen. Die Anforderungen nach Satz 2 und 3 entfallen nur, wenn der jeweiligen Or-
ganisation oder Gruppe aufgrund ihrer Zusammensetzung eine Entsendung von Frauen regelma-
Big oder im Einzelfall nicht mdglich ist.

(7) Jedes Mitglied des Vereins und des Vorstands

1. muB die Vorsaussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 bis 3 erfiillen,

2. muB im Verbreitungsgebiet seine Wohnung oder seinen standigen Aufenthalt haben,
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3. darf nicht zu den Personen gehoren, derentwegen Veranstalter nach § 5 Abs. 2 Nr. 2, 3 und
5 von der Zulassung ausgeschlossen sind.

Die Mitglieder des Vereins mussen den Stellen, die sie bestimmt haben (Absatz 1 Satz 1), nicht
angehdren.

(8) Die Satzung muB vorsehen, daB die Mitgliedschaft eines nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten
Mitglieds endet, wenn

a) dieses Mitglied aus der Stelle oder der Organisation, von der es bestimmt worden ist und der
es zu diesem Zeitpunkt angehoérte, ausgeschieden ist,

b) die Frist nach Absatz 2 Nr. 7 abgelaufen ist oder

c) die Dauer der Zulassung abgelaufen ist oder wenn die Zulassung zuriickgenommen oder wi-
derrufen ist.

Satz 1 Buchstabe c) gilt auch fir die Mitglieder nach Absatz 3 und 5. Die Satzung muB auch vor-
sehen, daB die Mitgliedschaft in den Fallen der Satze 1 und 2 fortdauert, wenn vor dem Zeitpunkt
der Beendigung der Mitgliedschaft im Falle des Absatz 1 Satz 1 eine Bestatigung durch die dort
genannten Stellen und in den Fallen der Absatze 3 und 5 eine Bestatigung nach den dort ge-
nannten Bestimmungen erfolgt.

(9) Scheidet ein Mitglied aus dem Verein aus, so richtet sich die Nachfolge nach den Bestimmun-
gen der Absatze 1 bis 3 und 5.

(10) §§ 63 Abs. 2, 113 Abs. 1 Satz 2 und 3 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfa-
len und § 26 Abs. 4 Satz 4 und 5 der Kreisordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen finden auf
die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 keine Anwendung.
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§27

Mitgliederversammlung und Vorstand

(1) Die Satzung muB vorsehen, daB die Mitgliederversammlung Uber alle Fragen von grundsatzli-
cher Bedeutung flr die Veranstaltergemeinschaft berat und beschlieBt.

(2) Der Mitgliederversammlung miissen satzungsgeman insbesondere folgende Aufgaben oblie-
gen:

1. BeschluBfassung uber die Satzung,

2. Wahl und Abberufung des Vorstands,

3. BeschluBfassung uber die Einstellung und Entlassung der leitenden Beschaftigten und aller
redaktionellen Beschaftigten,

4. BeschluBfassung Uber den jahrlichen Wirtschafts- und Stellenplan,

5. Zustimmung zum AbschluB von Tarifvertragen,

6. BeschluBfassung Uber Grundsatzfragen der Programmplanung und der Rundfunktechnik,

7. Uberwachung der Erfiillung des Programmauftrags, der Einhaltung der Programmgrundséatze
und der Grundsatze fir lokalen Rundfunk,

8. Aufstellung und Anderung des Programmschemas,
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9. Anderung der Programmdauer,

10. AbschluB, Anderung und Kiindigung der Vereinbarung mit der Betriebsgesellschaft,

1. Aufstellung des Redakteurstatuts,

12. BeschluBfassung liber ein Rahmenprogramm,

13. Aufldsung des Vereins.

Die Satzung kann vorsehen, daB die Mitgliederversammlung die Aufgaben nach Satz TNr. 3, 5
bis 9 und 11 durch BeschluB mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder dem Vorstand
Ubertragen, aber jederzeit mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder wieder an sich ziehen
kann.

(3) Die Satzung muB vorsehen, daB die Mitgliederversammlung beschluBfahig ist, wenn die Half-
te der Mitglieder anwesend ist und alle Mitglieder nach naherer Vorschrift der Satzung geladen
wurden, daB anderenfalls alle Mitglieder innerhalb angemessener Frist erneut zu laden sind und
daB in der darauf stattfindenden Sitzung die Mitgliederversammlung ohne Ricksicht auf die Zahl
der anwesenden Mitglieder beschluBfahig ist.

(4) Fur Beschlusse der Mitgliederversammlung muB die Satzung folgende Regelung vorsehen:

1. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

2. Soweit in Nummer 3 nichts anderes geregelt ist, werden Beschlisse mindestens mit Mehrheit
der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefaf3t.

3. Beschliisse der Mitgliederversammlung uber Einstellung und Entlassung der Chefredakteurin
oder des Chefredakteurs, {iber den AbschluB, die Anderung und die Kiindigung der Vereinba-
rung mit der Betriebsgesellschaft, Giber die Wahl und die Abberufung des Vorstands und Uber die
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Ubertragung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Aufgaben bediirfen einer Mehrheit von mindes-
tens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch der Mehrheit aller Mitglieder.

Beschliisse nach Satz 1 Nr. 3 diirfen mit Ausnahme der Wahl und Abberufung des Vorstands erst
nach AbschluB des Verfahrens nach § 26 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 3 erfolgen.

(5) Die Satzung muB vorsehen, daB der Vorstand aus drei Personen besteht.

(6) Die Satzung muB ferner vorsehen, da dem Vorstand vor allem die Aufgabe Ubertragen wird,

1. den Verein gerichtlich und auBergerichtlich zu vertreten,

2. den Entwurf des jahrlichen Wirtschafts- und Stellenplans aufzustellen und

3. die Mitgliederversammlung vorzubereiten.

§ 28

Chefredakteurin oder Chefredakteur

(1) Die Veranstaltergemeinschaft muB eine Beschaftigte oder einen Beschaftigten mit der redak-
tionellen Leitung betrauen (Chefredakteurin oder Chefredakteur).

(2) Die Einstellung und Entlassung der Chefredakteurin oder des Chefredakteurs bedarf der Zu-
stimmung der Betriebsgesellschaft. Diese darf die Zustimmung nur aus Grlinden verweigern, die
nicht mit der publizistischen Einstellung der Chefredakteurin oder des Chefredakteurs zusam-
menhangen.
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(3) Die Satzung der Veranstaltergemeinschaft muB3 vorsehen, daB die Chefredakteurin oder der
Chefredakteur im Rahmen des Stellenplans Vorschlage fir die Einstellung und Entlassung von
redaktionellen Beschaftigten unterbreiten kann und daB gegen den Widerspruch der Chefredak-
teurin oder des Chefredakteurs redaktionelle Beschaftigte nicht eingestellt und entlassen werden
durfen.

§29
Betriebsgesellschaft;

Vereinbarung mit der Veranstaltergemeinschaft

(1) Die Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die Veranstaltergemeinschaft eine fiir die bean-
tragte Dauer verbindliche vertragliche Vereinbarung mit einer Betriebsgesellschaft nachweist,
deren sie sich zur Durchfihrung ihrer gesetzlichen Aufgaben bedient.

(2) Die Vereinbarung muB die Verpflichtung der Veranstaltergemeinschaft und der Betriebsge-
sellschaft enthalten, daB eine Kiindigung nach Absatz 7 nur mit einer Frist von einem halben Jahr
bis zum Ende des Kalenderjahres erfolgen darf. Die Vereinbarung muB die Verpflichtung der
Veranstaltergemeinschaft enthalten, Rundfunkwerbung nur von der Betriebsgesellschaft zu
Ubernehmen. Sie muB die Verpflichtung der Betriebsgesellschaft enthalten, flr die Dauer der Zu-
lassung

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Programms erforderlichen technischen
Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft zur Verfligung zu stellen,

2. der Veranstaltergemeinschaft die zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen und durch die Verein-
barung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfi-
gung zu stellen; dies umfaBt auch die Mittel dafiir, daB im Rahmen der Veranstaltergemeinschaft
organisatorische Aufgaben haupt- oder nebenamtlich wahrgenommen werden kénnen,

3. der Veranstaltergemeinschaft die zur Wahrnehmung der gesetzlichen und durch die Verein-
barung bestimmten Aufgaben erforderlichen Angaben (§ 25 Abs. 4 Satz 6) zur Verfligung zu
stellen,
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4. fir die Veranstaltergemeinschaft den in § 24 Abs. 4 Satz 1 genannten Gruppen Produktions-
hilfen zur Verfligung zu stellen; dabei miissen alle Gruppen gleichbehandelt werden,

5. eine Vertreterin oder einen Vertreter der Veranstaltergemeinschaft an den Sitzungen der Or-
gane der Betriebsgesellschaft teilnehmen zu lassen,

6. die Vereinbarung nur mit einer Veranstaltergemeinschaft zu treffen.

(3) Mit dem Zulassungsantrag der Veranstaltergemeinschaft sind die vertraglichen Vereinbarun-
gen vorzulegen und die notwendigen Angaben zu machen, aus denen hervorgeht, da8 die Be-
triebsgesellschaft wirtschaftlich und organisatorisch die Erfillung der mit der Veranstalterge-
meinschaft vertraglich getroffenen Vereinbarungen gewahrleistet.

(4) Die Veranstaltergemeinschaft muB nachweisen, daB sie die vertragliche Vereinbarung mit ei-
ner Betriebsgesellschaft abgeschlossen hat, die erwarten 1a8t, daB sie zur Gewahrleistung einer
freien und vielfaltigen Presse den Belangen aller im Verbreitungsgebiet (§ 31) erscheinenden Ta-
geszeitungen mit Lokalausgaben angemessen Rechnung tragt. Unternehmen mit einer oder
mehreren Tageszeitungen dirfen insgesamt nicht mehr als 75 vom Hundert der Kapital- und
Stimmrechtsanteile an der Betriebsgesellschaft besitzen; erscheinen im Verbreitungsgebiet

(§ 31) mehrere Tageszeitungen mit Lokalausgaben, so missen sie im Zweifel entsprechend ihren
Marktanteilen beteiligt sein. Handelt es sich um ein abhangiges oder herrschendes Unternehmen
oder um ein Konzernunternehmen im Sinne des Aktiengesetzes, so sind ihm die Anteile zuzu-
rechnen, die von den mit ihm verbundenen Unternehmen gehalten werden.

(5) Besteht keine Betriebsgesellschaft, die den Anforderungen nach Absatz 4 entspricht, so ent-
scheidet die LfR unter Berlicksichtigung einer mdéglichst groBen ortlichen Medienvielfalt dariber,
ob von dem Erfordernis nach Absatz 4 Satz 1 abgesehen werden kann. Absatz 4 Satz 1 findet
keine Anwendung, wenn die vertragliche Vereinbarung nicht zustandekommt, weil Betriebsge-
sellschaften, die den Anforderungen nach Absatz 4 entsprechen, Forderungen stellen, die iber
die dort genannten Belange hinausgehen. Kann in einem Verbreitungsgebiet (§ 31) mehr als ein
Horfunkprogramm oder mehr als ein Fernsehprogramm zugelassen werden, so gilt Absatz 4
Satz 1 nur fir das Programm mit der groBten technischen Reichweite; bei mehreren Programmen
mit gleicher technischer Reichweite legt die LfR das Programm fest, fir das Absatz 4 Satz 1 gilt.

(6) Gemeinden und Gemeindeverbande sowie Unternehmen und Vereinigungen, an denen eine
oder mehrere Gemeinden oder Gemeindeverbande beteiligt sind (kommunale Trager), haben bis
zur Zulassung der Veranstaltergemeinschaft das Recht, eine Beteiligung an der Betriebsgesell-
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schaft mit insgesamt bis zu 25 vom Hundert der Kapital- und Stimmrechtsanteile zu verlangen.
Die §§ 107, 108 Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen finden keine Anwendung.

(7) Fur die Kiindigung der vertraglichen Vereinbarung zwischen Veranstaltergemeinschaft und
Betriebsgesellschaft gelten folgende Bestimmungen:

1. Will die Veranstaltergemeinschaft oder die Betriebsgesellschaft die Vereinbarung kiindigen,
so hat sie dies der LfR vorher anzuzeigen. Die LfR hat auf eine Fortdauer der Vereinbarung im
Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen hinzuwirken. Erfolgt eine Kiindigung,
bevor die LfR die Einigungsversuche (Satz 2) flr gescheitert erklart hat, so erlischt bei Kiindi-
gung durch die Veranstaltergemeinschaft deren Zulassung; kiindigt die Betriebsgesellschaft, so
findet Absatz 4 Satz 1 auf die von der Veranstaltergemeinschaft vorzulegende neue Vereinba-
rung keine Anwendung.

2. Kindigt die Veranstaltergemeinschaft unter Beachtung von Nummer 1 die Vereinbarung mit
der Betriebsgesellschaft wegen einer schwerwiegenden Vertragsverletzung, so entscheidet die
LfR binnen zwei Monaten dariber, ob Absatz 4 Satz 1 auf die von der Veranstaltergemeinschaft
vorzulegende neue Vereinbarung Anwendung findet. Sie hat dabei Bedeutung und Gewicht der
Vertragsverletzung sowie die in Absatz 4 Satz 1 genannten Belange abzuwagen. Die neue Ver-
einbarung ist spatestens drei Monate nach der Entscheidung der LfR (Satz 1) vorzulegen, ande-
renfalls widerruft diese die Zulassung.

3. Kindigt die Betriebsgesellschaft unter Beachtung von Nummer 1 die Vereinbarung mit der
Begriindung, daB durch eine schwerwiegende Vertragsverletzung der Veranstaltergemeinschaft
den in Absatz 4 Satz 1 genannten Belangen nicht mehr angemessen Rechnung getragen werde,
so entscheidet die LfR binnen zwei Monaten iber den Widerruf der Zulassung. Sie hat dabei Be-
deutung und Gewicht der Vertragsverletzung und die in Absatz 4 Satz 1 genannten Belange ab-
zuwagen.

§30

Rahmenprogramm

(1) Veranstaltergemeinschaften konnen untereinander und mit Dritten Vereinbarungen Uber die
Veranstaltung und Verbreitung eines Rahmenprogramms oder lber die Veranstaltung und Ver-
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breitung von eigener Werbung im Programm des Dritten treffen. Fir das Rahmenprogramm gel-
ten die Vorschriften des 2. bis 5. Abschnitts mit Ausnahme der §§ 15 a, 19 Abs. 2, 3 und 5 bis 7;
veranstaltet und verbreitet der Westdeutsche Rundfunk Kdln aufgrund einer Vereinbarung nach
Satz 1 das Rahmenprogramm, so gilt dafiir das Gesetz Uber den "Westdeutschen Rundfunk
KéIn". Jeder Veranstalter eines Rahmenprogramms muB sich gegeniber der LfR verpflichten, je-
der Veranstaltergemeinschaft die Verbreitung des Rahmenprogramms zu gleichen Bedingungen
anzubieten.

(2) Die Vereinbarung jeder Veranstaltergemeinschaft nach Absatz 1 Satz 1 bedarf des Einverneh-
mens mit der Betriebsgesellschaft.

§ 31

Ortliches Verbreitungsgebiet

(1) Die Verbreitungsgebiete fiir lokale Programme legt die LfR durch Satzung fest. Das Verbrei-
tungsgebiet fur lokale Programme ist das Gebiet eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt, so-
fern die Ubertragungskapazititen und die drtlichen Verhiltnisse einen wirtschaftlich leistungsfa-
higen lokalen Rundfunk ermdglichen. Anderenfalls sind hiervon abweichende Verbreitungsge-
biete nach folgenden Grundsatzen festzulegen:

1. Das Verbreitungsgebiet soll nicht mehr als 600 000 Einwohnerinnen und Einwohner umfas-
sen,

2. es soll zusammenhangende Kommunikations-, Kultur- und Wirtschaftsraume bericksichti-
gen,

3. es soll die kommunalen Gebietsgrenzen bericksichtigen,

4. es soll einen wirtschaftlich leistungsfahigen lokalen Rundfunk ermdglichen.
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Die Festlegung der Verbreitungsgebiete hat zu gewahrleisten, daB im Geltungsbereich dieses
Gesetzes ein flachendeckender lokaler Rundfunk entstehen kann.

(2) UmfaBt das Verbreitungsgebiet Uber einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt hinaus weitere
Kreise, kreisfreie Stadte oder kreisangehorige Gemeinden, kann die LfR die Zulassung unter der
Auflage erteilen, daB im Rahmen des lokalen Programms Fensterprogramme fir Teile des Ver-
breitungsgebiets verbreitet werden.

(3) Wird das Programm ausschlieBlich leitungsgebunden durch eine Kabelanlage verbreitet, so
gilt als Verbreitungsgebiet das von der Kabelanlage versorgte Gebiet.

7. Abschnitt:
Sendungen bei ortlichen Veranstaltungen, in Einrichtungen,

in Wohnanlagen und in Hochschulen

§32

Sendungen bei 6rtlichen Veranstaltungen und in Einrichtungen

(1) Fur Sendungen, die

a) im ortlichen Bereich einer 6ffentlichen Veranstaltung und im zeitlichen Zusammenhang damit
veranstaltet und verbreitet werden oder

b) fur Einrichtungen angeboten werden, wenn diese fir gleiche Zwecke genutzt und die Sen-
dungen nur dort empfangen werden kénnen und im funktionellen Zusammenhang mit den in die-
sen Einrichtungen zu erflillenden Aufgaben stehen,
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wird die Zulassung durch die LfR in einem vereinfachten Zulassungsverfahren erteilt. Die Zulas-
sung flr Sendungen nach Satz 1 Buchstabe a) darf einem Veranstalter fir die gleiche Veranstal-
tung nur fur ein bestimmtes Veranstaltungsgelande im jeweiligen ortlichen Verbreitungsgebiet (§
31) und nur fir die Dauer der Veranstaltung, langstens flir eine Veranstaltungsdauer von zwei
Wochen erteilt werden. Die Zulassung fiir Sendungen nach Satz 1 Buchstabe b) wird fur langs-
tens vier Jahre erteilt. Werbung in Sendungen nach Satz 1 Buchstabe b) ist nicht zulassig.

(2) § 4 Abs.1,§ 9,812 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 14, 15, 16 und 18 gelten entsprechend; §§ 22 bis 22 ¢
gelten nur bei Sendungen nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a) entsprechend. Die Person oder Per-
sonengruppe, die die Sendung in der Einrichtung verbreitet, gilt als Veranstalter im Sinne dieser
Vorschriften. Sendungen, die der Offentlichkeitsarbeit einzelner Parteien, Wahlergruppen oder
an Wahlen beteiligter Vereinigungen dienen, sind nur in deren Einrichtungen zulassig.

(3) Bei VerstoB gegen die Bestimmungen der Absatze 1und 2 finden § 10 Abs. 1, 2, 8 und 9 ent-
sprechende Anwendung. Die LfR kann Sendungen ganz oder teilweise untersagen, wenn ihre
Anweisungen innerhalb einer von ihr bestimmten Frist nicht befolgt werden.

(4) Die Zulassung fiir die Verbreitung von Sendungen nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a) Uber
Ubertragungskapazitaten, die zur drahtlosen Verbreitung von Rundfunk geeignet sind, darf nur
erteilt werden,

1. wenn die Ubertragungskapazitaten nicht fiir die Verbreitung von Rundfunkprogrammen be-
notigt werden, fur die ein vereinfachtes Zulassungsverfahren nicht gilt, und

2. wenn die Sendungen nicht wesentlich Uber das in der Zulassung bestimmte Veranstaltungs-
geldnde hinaus empfangbar sind; dies gilt nicht fiir die Ubertragung von Gottesdiensten.

§33

Sendungen in Wohnanlagen

Sendungen auBerhalb von Einrichtungen, die in einem Gebaude oder zusammengehdrigen Ge-
baudekomplex mittels einer Kabelanlage mit bis zu 100 angeschlossenen Wohneinheiten veran-
staltet und verbreitet werden, kénnen ohne Zulassung durchgefiihrt werden. Werbung ist unzu-
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lassig. Die Gebaudeeigentimerin oder der Gebaudeeigentiimer ist verpflichtet, der LfR vor Auf-
nahme des Sendebetriebs Art und Umfang der Sendungen sowie Name und Anschrift der Person
oder Personengruppe anzuzeigen, die die Sendungen verbreitet. Spatere Anderungen sind un-
verzlglich anzuzeigen. Im Ubrigen gelten § 12 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 14, 15, 16, 18 und 32 Abs. 2
Satz 2 und 3 und Abs. 3 entsprechend.

§33a

Sendungen in Hochschulen

(1) Fir Sendungen, die im ortlichen Bereich von Hochschulen veranstaltet und verbreitet werden
und die in funktionellem Zusammenhang mit den von den Hochschulen zu erfiillenden Aufgaben
stehen, wird die Zulassung durch die LfR in einem vereinfachten Zulassungsverfahren fir hochs-
tens vier Jahre erteilt. Offentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter diirfen sich im Rahmen der fiir
sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen an den Sendungen beteiligen. Werbung ist in den
Sendungen nicht zulassig. Sponsoring ist zulassig.

(2) §4 Abs.1,8§9,8§12 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 14, 15, 16, 18 und 22 ¢ gelten entsprechend. Das
Mitglied der Hochschule, welches die Sendung verbreitet, gilt als Veranstalter im Sinne dieser
Vorschriften. Verbreiten mehrere Mitglieder der Hochschule die Sendung, gelten diese als Ver-
anstalter. Sendungen, die der Offentlichkeitsarbeit einzelner Parteien, Wahlergruppen oder an
Wabhlen beteiligter Vereinigungen dienen, sind nicht zuldssig.

(3) Erfuillen mehrere Mitglieder der Hochschulen die Voraussetzungen fiir eine Zulassung, so soll
die LfR darauf hinwirken, daB alle Antragsteller Sendungen verbreiten kdnnen. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, kann die Nutzung der Ubertragungskapazitat zeitlich auf die Antragsteller
aufgeteilt werden.

(4) § 32 Abs. 3 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung zur Verbreitung von Sendungen {iber Ubertragungskapazititen, die zur draht-
losen Verbreitung von Rundfunk im drtlichen Bereich der Hochschule geeignet sind, darf nur er-
teilt werden, wenn die Ubertragungskapazitaten nicht fiir die Verbreitung von Rundfunkprogram-
men bendtigt werden, flr die ein vereinfachtes Zulassungsverfahren nicht gilt. Entsprechendes
gilt fUr die Verbreitung von Sendungen in Kabelanlagen.
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8. Abschnitt:

Offener Kanal

§34

Offener Kanal im lokalen Rundfunk

Programmbeitrage zum Offenen Kanal im lokalen Rundfunk sind diejenigen Programmbeitrage,
die nach § 24 Abs. 4 in ein lokales Programm einbezogen werden.

§35

Offener Kanal in Kabelanlagen

(1) Die LfR IaBt auf Antrag juristische Personen oder auf Dauer angelegte Personenvereinigungen
flr mindestens zwei und hochstens vier Jahre mit der Aufgabe zu, technische Einrichtungen
(einschlieBlich Aufnahmegerate und andere technische Produktionshilfen) fiir einen Offenen Ka-
nal im Fernsehen bereitzuhalten, in dem Beitrage Uber Kabel verbreitet werden (Arbeitsgemein-
schaft). § 5 Abs. Tund 2, § 8 Abs. 1Satz 2, §§ 9, 10 Abs. 1 gelten entsprechend; fir kommunale
Trager qilt § 29 Abs. 6 entsprechend. Unter mehreren Arbeitsgemeinschaften wird die Zulassung
derjenigen erteilt, die wirtschaftlich und organisatorisch am ehesten erwarten 1aBt, daB sie die ihr
obliegenden Aufgaben erfillt.

(2) Die Zulassung ist zuriickzunehmen, wenn

a) eine Zulassungsvoraussetzung nicht gegeben war oder
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b) die Arbeitsgemeinschaft sie durch unrichtige oder unvollstandige Angaben, durch Tau-
schung, Drohung oder sonstige rechtswidrige Mittel erlangt hat.

(3) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn

a) eine Zulassungsvoraussetzung entfallt,

b) die Arbeitsgemeinschaft aus Griinden, die von ihr zu vertreten sind, die technischen Einrich-
tungen auch nach Ablauf einer von der LfR gesetzten Frist nicht mehr bereithalt oder

c) die Arbeitsgemeinschaft gegen ihre Verpflichtungen nach diesem Gesetz dreimal schwer-
wiegend verstoBen hat, die LfR den VerstoB jeweils durch BeschluB als schwerwiegend festge-
stellt und diesen der Arbeitsgemeinschaft zugestellt hat.

(4) Die Arbeitsgemeinschaft wird fir einen Vermdgensnachteil, den sie infolge von berechtigten
MaBnahmen nach Absatzen 2 und 3 erleidet, nicht enschadigt. §§ 48 und 49 Verwaltungsverfah-
rensgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen finden keine Anwendung.

(5) Jeder Betreiber einer Kabelanlage hat der Arbeitsgemeinschaft auf deren Verlangen einen
Kanal flr Fernsehen zur Verbreitung von Beitragen von Personen oder Gruppen zur Verfligung
zu stellen, die keiner Veranstaltergemeinschaft angehéren und von der Befugnis nach § 26 Abs.
1 Satz 1 keinen Gebrauch gemacht haben (Nutzerinnen oder Nutzer). Satz 1 gilt nicht fir Betrei-
ber von Kabelanlagen in Einrichtungen (§ 32) und Wohnanlagen (§ 33). Der Betreiber einer Ka-
belanlage mit einer Kapazitat von mehr als 15 Fernsehkanalen hat auf Verlangen der LfR der Ar-
beitsgemeinschaft einen Fernsehkanal unentgeltlich zur Verbreitung von Beitrdgen von Nutzerin-
nen und Nutzern zur Verfligung zu stellen.

(6) Wer unbeschrankt geschaftsfahig ist und im Verbreitungsgebiet seine Hauptwohnung, seinen
standigen Aufenthalt oder Sitz hat, hat nach MaBgabe dieser Bestimmung und der Satzung der
LfR als Nutzerin oder Nutzer gegeniber der Arbeitsgemeinschaft Anspruch darauf, im Offenen
Kanal zu Wort kommen zu kénnen. Die Beitrage fiir den Offenen Kanal miissen den Bestimmun-
gen des § 12 Abs. 1, 2 Satz Tund 2, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 und des § 14 entsprechen, unentgeltlich
erbracht werden und durfen keine Werbung enthalten. Jeder Beitrag muB Namen und Anschrif-
ten der Nutzerin oder des Nutzers sowie der Person, die fir den Inhalt verantwortlich ist (§ 15
Abs. 1), enthalten. Die Nutzerin oder der Nutzer muB sich schriftlich verpflichten, die LfR und die
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Arbeitsgemeinschaft von Schadensersatzansprichen Dritter freizustellen. Fir den Beitrag ist je-
de Nutzerin und jeder Nutzer selbst verantwortlich. Die Arbeitsgemeinschaft kann von jeder Nut-
zerin und jedem Nutzer fur die Verbreitung seines Beitrags die Erstattung ihrer Selbstkosten ver-
langen; dabei sind alle Nutzerinnen und Nutzer gleichzubehandeln.

(7) Unzulassig sind

1. Beitrage staatlicher Stellen und kommunaler Trager (§ 29 Abs. 6),

2. Beitrage, die in einem Zeitraum von drei Monaten vor einer Wahl im Verbreitungsgebiet der
Offentlichkeitsarbeit von Parteien und Wahlergruppen dienen.

(8) Einzelheiten werden durch Satzung der LfR nach folgenden Grundsatzen geregelt:

1. Die Arbeitsgemeinschaft kann jede Nutzerin und jeden Nutzer beraten. Sie kann gegen Er-
stattung der Selbstkosten Produktionshilfen zur Verfiigung stellen und die Ausleihe von Aufnah-
megeraten ermdglichen. Dabei sind alle Nutzerinnen und Nutzer gleichzubehandeln.

2. Fur die einzelne Sendung und fur die monatliche Gesamtsendezeit einer Nutzerin oder eines
Nutzers wird allgemein eine Hochstdauer festgelegt. Sie ist so zu bemessen, daB Beitrage aller
Nutzerinnen und Nutzer innerhalb eines angemessenen Zeitraums verbreitet werden kdnnen.

3. Beitrage werden grundatzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs verbreitet; die Satzung kann
insbesondere unter Berticksichtigung der zeitlichen Winsche der Nutzerinnen und Nutzer, vor
allem fir aktuelle Beitrage, abweichende Regelungen treffen.

4. Die fur den Beitrag verantwortliche Person (Absatz 6 Satz 3) stellt der Arbeitsgemeinschaft
eine Aufzeichnung des Beitrags zur Verfligung, die die Arbeitsgemeinschaft bis zum Ablauf der
in § 17 Abs. 2 genannten Frist aufzubewahren hat. Gegendarstellungsanspriiche (§ 18) sind an
die fur den Beitrag verantwortliche Person zu richten; die Arbeitsgemeinschaft teilt ihnren Namen
und ihre Anschrift auf Verlangen mit. Fiir die Kosten der Gegendarstellung haften die Nutzerin
oder Nutzer und die jeweils verantwortliche Person (Absatz 6 Satz 3) gesamtschuldnerisch.
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(9) In Zweifelsfallen entscheidet die LfR.

(10) VerstoBt eine Nutzerin oder ein Nutzer gegen Pflichten nach den Absatzen 6 und 7 oder
nach Absatz 8 in Verbindung mit der Satzung der LfR, so gilt § 10 Abs. 1, 2, 8 und 9 entspre-
chend. Nach zweimaligem schwerwiegenden PflichtverstoB kann die LfR anordnen, daB Beitrage
dieser Nutzerin oder dieses Nutzers bis zu sechs Monaten nicht verbreitet werden dirfen. Bei
wiederholten VerstoBen konnen MaBnahmen nach Satz 2 auch mehrfach angeordnet werden.

§ 36

Forderung Offener Kanale

(1) Die LfR kann im Rahmen ihres Haushalts

1. flr Beitrage nach § 34 und

2. fir Offene Kanale in Kabelanlagen

Zuschisse gewahren; die Zuschisse fur Beitrage nach § 34 betragen mindestens 15 vom Hun-
dert der Einnahmen der LfR. Die ZuschuBbeitrage nach Satz 1 Nr. 1 und 2 sind im Haushaltsplan
der LfR getrennt auszuweisen.

(2) Zuschlisse werden auf Antrag gewahrt. Die Zuschiisse fir Beitrage nach § 34 dirfen die tat-
sachlichen Kosten fur die Herstellung dieser Beitrage nicht Uberschreiten. Antragsberechtigt sind
in den Fallen des Absatz 1 Satz 1 Nr. 1die in § 24 Abs. 4 Satz 1 genannten Gruppen, im Fall des
Absatz 1Satz 1 Nr. 2 die in § 35 Abs. 1 genannten Arbeitsgemeinschaften. Die LfR hat von den
Antragsberechtigten eine angemessene Eigenleistung zu verlangen.

(3) Die LfR kann mit einzelnen Aufgaben der Beratung von Gruppen nach § 24 Abs. 4, von Ar-
beitsgemeinschaften (§ 35 Abs. 1 Satz 1) und von den Nutzerinnen und Nutzern (§ 35 Abs. 5 Satz
1) Dritte beauftragen, die Uber Erfahrungen bei der Durchfliihrung Offener Kanale verfligen.
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(4) Einzelheiten der ZuschuBgewahrung regelt die LfR durch Satzung.

9. Abschnitt:
Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen

in Kabelanlagen

§37

Anzuwendende Vorschriften

(1) Fir die Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen in Kabelanlagen gelten § 2 Abs. 3 und 4,
6, 8 und die Bestimmungen dieses Abschnitts.

(2) Rundfunkprogramme, die auBerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes in rechtlich zu-
lassiger Weise verbreitet werden, dirfen nach MaBgabe dieses Abschnitts in Kabelanlagen in-
haltlich unverandert, vollstandig und zeitgleich weiterverbreitet werden. Rechte Dritter, vor allem
Urheberrechte, bleiben unberihrt.

(3) Fir die inhaltlich veranderte, unvollstandige oder zeitversetzte Weiterverbreitung von Pro-
grammen gelten die §§ 2 bis 22 ¢, 32 und 33.

§38

Weiterverbreitungsgrundsatze

(1) Die weiterverbreiteten Rundfunkprogramme sind zu sachgemaBer, umfassender und wahr-
heitsgemaBer Information verpflichtet. Sie miissen Betroffenen eine ausreichende Gegendarstel-
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lungsmaoglichkeit oder ein ahnliches Recht einrdumen. Sie haben die Wirde des Menschen und
die sittlichen, religidsen und weltanschaulichen Uberzeugungen anderer zu achten. Sie diirfen
nicht den Tatbestand eines Strafgesetzes erfillen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz
der Menschenwiirde und zum Jugendschutz (§ 14) sowie zum Schutz der personlichen Ehre sind
zu beachten. Kein weiterverbreitetes Rundfunkprogramm darf einseitig nur einzelne Meinungs-
richtungen berlcksichtigen oder einseitig einer Partei oder Gruppe, einer Interessensgemein-
schaft oder einer Weltanschauung dienen.

(2) Sendungen einschlieBlich Werbesendungen diirfen nicht weiterverbreitet werden, wenn sie
Uber die in diesem Gesetz vorgesehenen besonderen Sendezeiten hinaus einzelnen Parteien
oder an Wahlen beteiligten Wahlergruppen im Geltungsbereich des Grundgesetzes zur Offent-
lichkeitsarbeit dienen.

(3) §§ 22 bis 22 d gelten entsprechend.

(4) Fur bundesweit weiterverbreitete inlandische Rundfunkprogramme gilt anstelle der Absatze 1
bis 3 das im Ursprungsland geltende Recht einschlieBlich der Bestimmungen des Rundfunk-
staatsvertrags.

§39

Verfahren

(1) Der Anbieter eines Rundfunkprogramms oder der Betreiber einer Kabelanlage hat die Weiter-
verbreitung spatestens zwei Monate vor deren Beginn der LfR anzuzeigen. Satz 1 gilt nicht fur
die in § 41 Abs. 1 bezeichneten Rundfunkprogramme in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet.

(2) Die Anzeige muB den Anbieter und das weiterzuverbreitende Programm bezeichnen. Wer an-
zeigt, muB gegeniber der LfR glaubhaft machen, daB Rechte Dritter, vor allem Urheberrechte,
der Weiterverbreitung nicht entgegenstehen; er muB sich schriftlich verpflichten, die LfR von Ur-
heberrechtsanspriichen Dritter freizustellen. Die LfR kann in Zweifelsfallen verlangen, daB ihr in-
nerhalb einer von ihr bestimmten Frist Sicherheit geleistet wird.
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(3) Wer anzeigt, ist verpflichtet, der LfR unverzuglich die zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen und entsprechende Unterlagen vorzulegen.

(4) Der Betreiber hat eine Kabelanlage, in der er Rundfunkprogramme weiterzuverbreiten beab-
sichtigt, der LfR zu melden. Spatestens vier Monate nach Beginn der Weiterverbreitung hat er
der LfR die Kanalbelegung mitzuteilen.

§40

Untersagung

(1) Die LfR untersagt die Weiterverbreitung eines Rundfunkprogramms nach naherer Bestimmung
der Absatze 2 bis 6, wenn

a) der Anbieter nach dem fiir ihn geltenden Recht zur Veranstaltung von Rundfunk nicht befugt
ist oder wenn die im Ursprungsland zustandige Stelle festgestellt hat, daB das Programm den
dort geltenden Rechtsvorschriften nicht entspricht,

b) der Anbieter wiederholt gegen die Weiterverbreitungsgrundsatze (§ 38) verstdBt, insbeson-
dere wiederholt die Meinungsvielfalt erheblich beeintrachtigt,

c) das Rundfunkprogramm inhaltlich verandert, unvollstandig oder zeitversetzt weiterverbreitet
wird,

d) die Bestimmungen des § 41 nicht eingehalten werden oder

e) entgegen § 39 Abs. 1 bis 3 Anzeigen oder Unterlagen nicht vollstandig oder nicht fristgerecht
vorgelegt, Auskiinfte nicht vollstandig oder nicht fristgerecht erteilt, wissentlich unrichtige Anga-
ben gemacht oder Sicherheiten nicht fristgerecht geleistet werden.
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(2) Liegt ein Untersagungsgrund vor Beginn der Weiterverbreitung vor, so ordnet die LfR an, daB
die Weiterverbreitung erst dann erfolgen darf, wenn sie festgestellt hat, da dieses Gesetz der
Weiterverbreitung nicht entgegensteht.

(3) Tritt nach Feststellung der LfR ein Untersagungsgrund nach Beginn der Weiterverbreitung
ein, weist sie in den Fallen des Absatz 1 Buchstabe a) und b) den Anbieter, in den Fallen des Ab-
satz 1 Buchstabe c) und d) den Betreiber der Kabelanlage und in den Fallen des Absatz 1 Buch-
stabe e) den jeweiligen Verpflichteten zunachst schriftlich darauf hin. Dauert der RechtsverstoB
fort oder wiederholt er sich, kann die LfR nhach Anhdérung die Weiterverbreitung

a) im Falle des Absatz 1 Buchstabe a) endgliltig untersagen,

b) im Falle des Absatz 1 Buchstabe b), ¢) und e) unter Beriicksichtigung der Schwere und Hau-
figkeit des VerstoBes fiur einen bestimmten Zeitraum untersagen, der einen Monat nicht tber-
schreiten darf,

c) im Falle des Absatz 1 Buchstabe d) diejenigen Programme endgliltig untersagen, die der
Rangfolge des § 41 nicht entsprechen.

Hat die LfR im Falle des Absatz 1 Buchstabe b), c) und e) dreimal durch BeschluB einen VerstoB
als schwerwiegend festgestellt und nach Satz 1 gerligt, untersagt sie die Weiterverbreitung end-

gultig.

(4) Die Untersagung ist dem Betreiber der Kabelanlage und, wenn der Anbieter die Weiterver-
breitung angezeigt hat, auch diesem zuzustellen.

(5) Anbieter und Betreiber von Kabelanlagen werden fiir Vermdgensnachteile nicht entschadigt,
die sie infolge einer berechtigten MaBnahme der LfR nach den Absatzen 1 bis 3 erleiden.

(6) §§ 48 und 49 Verwaltungsverfahrensgesetz fiir das Land Nordrhein-Westfalen finden keine
Anwendung.
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§ 41

Rangfolge

(1) Die Kanale einer Kabelanlage sind vom Betreiber der Kabelanlage so zu belegen, daB alle an-
geschlossenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorrangig die aufgrund des WDR-Gesetzes,
des ZDF-Staatsvertrags und die aufgrund des Rundfunkstaatsvertrags veranstalteten 6ffentlich-
rechtlichen Programme, die aufgrund einer Zulassung (§ 4) terrestrisch verbreiteten landeswei-
ten Rundfunkprogramme, die lokalen Rundfunkprogramme im jeweiligen Verbreitungsgebiet und
die Offenen Kanale (§ 35) empfangen kdnnen.

(2) Reicht die Kapazitat einer Kabelanlage nicht aus, um alle librigen weiterverbreiteten (§ 39),
aufgrund einer Zulassung (§ 4) verbreiteten und terrestrisch mit durchschnittichem Antennen-
aufwand im versorgten Gebiet der Kabelanlage empfangbaren Programme einzuspeisen, trifft
die LfR eine Rangfolgeentscheidung. Bei der Rangfolgeentscheidung hat sie folgende Grundsat-
ze zu beachten:

1. Die Gesamtheit der in der Kabelanlage verbreiteten Rundfunkprogramme muB die Vielfalt der
bestehenden Meinungen im Rundfunk in mdglichster Breite und Vollstandigkeit zum Ausdruck
bringen und auf diese Weise umfassende Information geben.

2. Bei der Rangfolgeentscheidung ist insbesondere abzuwagen:

a) der Beitrag des Programms zur Angebots-, Sparten- und Meinungsvielfalt der Gesamtheit
der in der Kabelanlage verbreiteten Rundfunkprogramme,

b) die inhaltliche Vielfalt des Programms und der Anteil an Information, Bildung, Beratung und
Unterhaltung am Gesamtprogramm,

c) in welchem Umfang im Programm die Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Lebens in Nordrhein-Westfalen oder in Teilgebieten des Landes dargestellt wer-
den und welchen Beitrag das Programm damit zur Meinungsvielfalt in Nordrhein-Westfalen leis-
tet,
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d) der Beitrag des Programms fur die Darstellung der foderalen und kulturellen Vielfalt in der
Bundesrepublik Deutschland,

e) der Beitrag des Programmes zur kulturellen und Sprachenvielfalt im Gesamtangebot des Ka-
belnetzes,

f) die Berlicksichtigung von Minderheiten- und Zielgruppeninteressen im Programm,

g) der Beitrag des Programms zur Verstandigung und zur Vereinigung der Volker Europas,

h) der Anteil des Programms an Eigen-, Auftrags- oder Gemeinschaftsproduktionen aus dem
deutschsprachigen oder europaischen Raum.

Bei der Entscheidung nach Satz 1ist auch die Akzeptanz des Programms bei den an der Kabel-
anlage angeschlossenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu bericksichtigen.

3. Programme, die im wesentlichen aus gleichen Inhalten bestehen und nur in einem zeitlich ge-
ringen Umfang ein unterschiedliches Angebot enthalten, kénnen unter Berlicksichtigung der
Auswahlgrundsatze der Nummer 2 nur einmal berlicksichtigt werden. Dabei miissen die Pro-
gramme nach Absatz 1 empfangen werden kénnen.

4. Bei grenznahen Verbreitungsgebieten ist mindestens eines der jeweils grenziiberschreitend
im versorgten Gebiet der Kabelanlage mit durchschnittlichem Antennenaufwand terrestrisch
empfangbaren Programme weiterzuverbreiten. Sieht eine Rangfolgeentscheidung die Weiterver-
breitung von Programmen nach Satz 1 vor, stehen sie Programmen nach Absatz 1 gleich.

5. Die LfR kann bestimmen, daB bis zu zwei weitere fremdsprachige Programme, die fiir aus-
landische Blrgerinnen und Burger bestimmt sind, in solchen Kabelanlagen unter Beachtung der
Auswahlgrundsatze nach Nummer 2 vorrangig eingespeist werden, in deren Verbreitungsgebiet
diese auslandischen Blrgerinnen und Burger einen bedeutenden Anteil an der Bevolkerung stel-
len.
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In die Rangfolgeentscheidung nach Satz 1 sind terrestrische Programme, die im versorgten Ge-
biet der Kabelanlage nur mit erhéhtem Antennenaufwand zu empfangen sind, einzubeziehen,
wenn der Anbieter des Rundfunkprogramms oder der Betreiber der Kabelanlage dies der LfR an-
gezeigt hat (§ 39).

(3) Bei der Kanalbelegung ist darauf zu achten, daB die vorrangig zu verbreitenden Programme
von einer moglichst groBen Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfangen werden kén-
nen. Ein Kanal kann zur Nutzung zu unterschiedlichen Zeiten oder in turnusmaBigem Wechsel fir
mehrere Programme zugeteilt werden, solange und soweit dadurch den in Absatz 2 genannten
Kriterien eher entsprochen werden kann.

(4) Die LfR veroffentlicht regelmaBig, spatestens alle zwei Jahre, einen Bericht Uber die Entwick-
lung der Angebots- und Meinungsvielfalt der Gesamtheit der in Kabelanlagen im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes weiterverbreiteten Rundfunkprogramme.

(5) Fir die in §§ 32 und 33 genannten Einrichtungen und Wohnanlagen laBt die LfR auf Antrag
der Eigentumerin oder des Eigentiimers oder des Betreibers der Kabelanlage Ausnahmen von
der Rangfolge nach Absatz 2 und 3 zu. Dabei sollen Wiinsche der angeschlossenen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer angemessen berlicksichtigt werden.

(6) Die LfR trifft die nach den Absatzen 1 bis 3 und 5 erforderlichen Feststellungen. Die LfR kann
durch Satzung bestimmen, daB die Entscheidung nach Satz 1in regelmaBigen Abstanden, min-
destens aber alle 18 Monate getroffen wird. Sie entscheidet im Benehmen mit den Kabelanlagen-
betreibern lUiber die Belegung der Kanale in Kabelanlagen. Hinsichtlich der 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunkprogramme stellt sie das Benehmen mit dem WDR, dem Deutschlandradio oder dem
ZDF her. Die LfR soll fur Veranstalter, deren Programm aufgrund einer Rangfolgeentscheidung
nicht mehr in eine Kabelanlage eingespeist werden kann, Ubergangsfristen fiir den Vollzug der
Rangfolgeentscheidung festsetzen. § 40 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

(7) Die LfR regelt das Nahere unter Beachtung der Absatze 1 bis 3, 5 und 6 durch Satzung. In der
Satzung ist insbesondere zu regeln, daB

1. die Rangfolgeentscheidung mit der Kanalzuweisung sowohl dem Kabelanlagenbetreiber als
auch den betroffenen Veranstaltern mitgeteilt und
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2. fur den Empfang mit durchschnittichem Antennenaufwand im versorgten Gebiet der Kabel-
anlage technische Kriterien zugrunde gelegt werden, die sich an den Empfangsmaoglichkeiten
durchschnittlicher Hausantennenanlagen nach dem Stand der Technik orientieren.

§42

Sonderbestimmung fiir kleine Wohnanlagen

§ 37 Abs. 1und §§ 38 bis 41 gelten nicht fur die inhaltlich unveranderte, vollstandige und zeitglei-
che Weiterverbreitung herangefiihrter Programme in Gebauden oder zusammengehdrigen Ge-
baudekomplexen, die liber eine Kabelanlage mit bis zu 20 angeschlossenen Wohneinheiten ver-

fligen.

10. Abschnitt:

Verteildienste

§43

Verteildienste von Rundfunkveranstaltern

Jeder Rundfunkveranstalter kann {iber die ihm zugewiesenen Ubertragungskapazitaten zugleich
Verteildienste verbreiten. Fir die Verteildienste gilt der Mediendienste-Staatsvertrag vom 27. Ju-
ni 1997 (GV.NW. S. 158) und § 20 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag.

§ 44

Ubertragungskapazititen fiir Verteildienste
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Ubertragungskapazititen diirfen im tbrigen (§ 43) fir Verteildienste nur genutzt werden, wenn
und soweit fur Fernsehen oder Horfunk keine Zulassungsantrage oder Weiterverbreitungsantra-
ge vorliegen.

1. Abschnitt:

Datenschutz

§ 45

Geltung von Datenschutzvorschriften

Soweit in diesem Abschnitt nichts anderes geregelt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften
Uber den Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht in Dateien
verarbeitet oder genutzt werden. Die bestehenden Zustindigkeiten fiir die Uberwachung der
Einhaltung dieser Vorschriften bleiben unberthrt.

§ 46

Datenverarbeitung fiir publizistische Zwecke

(1) Veranstalter und ihre Hilfsunternehmen haben, soweit sie personenbezogene Daten aus-
schlieBlich zu eigenen publizistischen Zwecken verarbeiten, die erforderlichen technischen und
organisatorischen MaBnahmen zur Datensicherung zu treffen.

(2) Fuhrt die publizistische Verwendung personenbezogener Daten zur Verbreitung von Gegen-
darstellungen der Betroffenen oder zu Verpflichtungserklarungen, Verfligungen oder Urteilen

Uber die Unterlassung der Verbreitung oder tber den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese
Gegendarstellungen, Unterlassungserklarungen oder Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu
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nehmen und dort flr dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer
Ubermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu {ibermitteln.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinen schutzwiirdigen Interessen beeintrach-
tigt, so kann die betroffene Person Auskunft liber die der Berichterstattung zugrundeliegenden,
zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwagung der
schutzwirdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit aus den Daten auf Perso-
nen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt haben, oder auf die Per-
son der Verfasserin oder des Verfassers, des oder der Einsendenden oder der Gewahrsperson
von Beitragen, Unterlagen und Mitteilungen fiir den redaktionellen Teil geschlossen werden
kann. Wer betroffen ist, kann die Berichtigung oder die Hinzufligung einer eigenen Darstellung
von angemessenem Umfang verlangen. Fiir die Aufbewahrung und Ubermittlung gilt Absatz 2
entsprechend.

§46a

Grundsatze fiir die Datenverarbeitung bei Teilnehmerentgelten

(1) Personenbezogene Daten liber die Inanspruchnahme von Programmen gegen Entgelt (§ 21
Abs. 1) dirfen nur erhoben werden, verarbeitet und genutzt werden, soweit es dieses Gesetz
oder eine andere Rechtsvorschrift erlaubt oder soweit die Teilnehmerin oder der Teilnehmer ein-
gewilligt hat.

(2) Fir andere Zwecke diirfen diese Daten nur verwandt werden, soweit es dieses Gesetz oder
eine andere Rechtsvorschrift erlaubt oder die Teilnehmerin oder der Teilnehmer eingewilligt hat.

(3) Die Inanspruchnahme von entgeltpflichtigen Programmen darf nicht von einer Einwilligung
zur Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten fur andere Zwecke abhangig ge-
macht werden.

(4) Die Gestaltung und Auswahl technischer Einrichtungen fiir die Ubermittlung von entgelt-
pflichtigen Programmen hat sich an dem Ziel auszurichten, keine oder nur so wenige personen-
bezogene Daten wie mdéglich zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
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(5) Wer entgeltpflichtige Programme in Anspruch nimmt, ist vor der Erhebung tber Art, Umfang,
Ort und Zweck der Erhebung seiner personenbezogenen Daten zu unterrichten. Bei automati-
sierten Verfahren, die eine spatere Identifizierung der Person ermdglichen und eine Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vorbereiten, muB die Unterrichtung vor
Beginn des Verfahrens erfolgen. Der Inhalt der Unterrichtung muB fiir die Teilnehmenden jeder-
zeit abrufbar sein. Sie kdnnen auf die Unterrichtung verzichten. Die Unterrichtung und der Ver-
zicht sind zu protokollieren. Der Verzicht gilt nicht als Einwilligung im Sinne von Absatz 2.

(6) Vor einer Einwilligung nach Absatz 2 ist auf das Recht auf jederzeitigen Widerruf mit Wirkung
flr die Zukunft hinzuweisen. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend.

(7) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklart werden, wenn der Rundfunkveranstalter si-
cherstellt, daB

1. sie nur durch eindeutige und bewuBte Handlung der Teilnehmerin oder des Teilnehmers er-
folgen kann,

2. sie nicht unerkennbar verandert werden kann,

3. ihr Urheber eindeutig erkannt werden kann,

4. die Einwilligung (Tag, Uhrzeit, Inhalt) protokolliert und

5. der Inhalt der Einwilligung jederzeit von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer abgerufen
werden kann.

(8) Der Rundfunkveranstalter hat die Inanspruchnahme von entgeltpflichtigen Programmen und
ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermdglichen, soweit dies technisch méglich

und zumutbar ist. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer ist liber diese Mdglichkeit zu informie-
ren.
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§46b

Bestandsdaten

(1) Soweit fiir die Begriindung, inhaltliche Gestaltung oder Anderung eines Vertragsverhaltnisses
Uber die Nutzung von entgeltpflichtigen Programmen personenbezogene Daten einer Teilneh-
merin oder eines Teilnehmers erforderlich sind, darf der Rundfunkveranstalter diese Daten erhe-
ben, verarbeiten und nutzen (Bestandsdaten).

(2) Eine Verarbeitung und Nutzung der Bestandsdaten fir Zwecke der Beratung, der Werbung,
der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung technischer Einrichtungen des Rund-
funkveranstalters ist nur zuldssig,soweit die Teilnehmerin oder der Teilnehmer in diese aus-
dricklich eingewilligt hat.

§ 47

Datenverarbeitung bei entgeltpflichtigen Programmen

(1) Personenbezogene Daten liber die Inanspruchnahme einzelner Programmangebote dirfen
nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit und solange dies erforderlich ist, um

1. den Abruf von Programmangeboten zu ermdéglichen (Nutzungsdaten),

2. die Abrechnung der Entgelte zu ermdglichen, die die Teilnehmerin oder der Teilnehmer fiir
die Inanspruchnahme der Programmangebote zu entrichten hat (Abrechnungsdaten).

Die Abrechnung Uber die in Anspruch genommenen Programmangebote darf Zeitpunkt, Dauer,
Art, Inhalt und Haufigkeit bestimmter in Anspruch genommener Angebote nicht erkennen lassen,
es sei denn, die Teilnehmerin oder der Teilnehmer beantragt schriftlich eine nach einzelnen Pro-
grammangeboten aufgeschlisselte Abrechnung der Entgelte.

(2) Zu l6schen sind
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1. Nutzungsdaten friihestmoglich, spatestens unmittelbar nach Ende der jeweiligen Nutzung,

2. Abrechnungsdaten, sobald sie flir Zwecke der Abrechnung nicht mehr erforderlich sind. Teil-
nehmerbezogene Abrechnungsdaten, die fiir die Erstellung von Einzelnachweisen lber die Inan-
spruchnahme von Programmen gespeichert werden, sind spatestens 80 Tage nach Versendung
des Einzelnachweises zu Iéschen, es sei denn, die Entgeltforderung wird innerhalb dieser Zeit
bestritten oder trotz Zahlungsaufforderung nicht beglichen.

(3) Die Ubermittlung von Nutzungs- und Abrechnungsdaten an Dritte ist unzuléssig. Das gilt
nicht fiir die Ubermittiung von Abrechnungsdaten an den Rundfunkveranstalter, soweit die Uber-
mittlung zur Erhebung des von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer zu leistenden Entgelts er-
forderlich ist.

(4) Nutzungsprofile sind nur bei der Verwendung von Pseudonymen zulassig. Unter einem
Pseudonym erfaBte Nutzungsprofile diirfen nicht mit Daten Uber die das Pseudonym tragende
Person zusammengefihrt werden.

(5) Die Auskunfts-, Berichtigungs-, Loschungs- und Sperrungsanspriiche der Teilnehmerin oder
des Teilnehmers nach Datenschutzrecht bleiben unberihrt. Dies schlieBt insbesondere das
Recht ein, jederzeit die zu seiner Person oder zu seinem Pseudonym gespeicherten Daten un-
entgeltlich einzusehen. Die Auskunft ist auf Verlangen auch elektronisch zu erteilen.

(6) Wer Nutzungs- oder Abrechnungsdaten erhebt, verarbeitet oder nutzt, hat die technischen
und organisatorischen MaBnahmen zu treffen, die Uber die Vorschriften der Datenschutzgesetze
hinaus erforderlich sind, um sicherzustellen, daB3

1. die Nutzungsdaten nach Absatz 2 Nr. 1 geléscht werden,

2. die Abrechnungsdaten nach Absatz 2 Nr. 2 geldscht werden,

3. die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die Verbindung zur Inanspruchnahme von entgelt-
pflichtigen Programmen jederzeit abbrechen kann,
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4. die Teilnehmerin oder der Teilnehmer nur durch eindeutige und bewuBte Handlung Daten
Ubermitteln kann,

5. die Daten Uber die Nutzung der Inanspruchnahme von entgeltpflichtigen Programmen ge-
genuber der Kenntnisnahme Dritter geschitzt sind,

6. zu Zwecken der Datensicherung vergebene Codes einen dem Stand der Technik entspre-
chenden Schutz vor unbefligter Verwendung bieten.

§48

Geheimhaltung

Die bei einer speichernden Stelle tatigen Personen sind zur Geheimhaltung der bei ihrer Tatigkeit
bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, soweit sie nicht offenkundig sind oder ihrer Natur
nach der Geheimhaltung nicht bedurfen.

§49

Datenschutziiberwachung

(1) Jeder Veranstalter, der im Rahmen seiner Betatigung nach diesem Gesetz personenbezogene
Daten automatisch verarbeitet, hat binnen eines Monats nach Erteilung der Zulassung schriftlich
eine Person zum oder zur Beauftragten fir den Datenschutz zu bestellen und der LfR deren Na-
men mitzuteilen. § 36 Abs. 2 bis 4 Bundesdatenschutzgesetz gilt entsprechend. Die LfR kann die
Frist nach Satz 1 auf Antrag des Veranstalters um hdchstens drei Monate verlangern, wenn er
glaubhaft darlegt, daB die Einhaltung dieser Frist fir ihn eine besondere Harte bedeuten wiirde.

(2) die vom Veranstalter nach Absatz 1 Satz 1 bestellte Person hat die Ausfiihrung dieses Ab-
schnitts sowie anderer Vorschriften tiber den Datenschutz sicherzustellen. Zu diesem Zweck
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kann sie sich in Zweifelsfallen an diejenige Person wenden, die bei der LfR zur oder zum Beauf-
tragten flr den Datenschutz bestellt ist (§ 50). § 37 Bundesdatenschutzgesetz gilt entsprechend.

§ 50

Gewahrleistung des Datenschutzes

(1) Die Rundfunkkommission bestellt eine Person zur oder zum Beauftragten der LfR fiir den Da-
tenschutz. Diese ist in Ausiibung ihres Amts unabhangig und nur dem Gesetz unterworfen. lhr
konnen weitere Aufgaben innerhalb der LfR libertragen werden; Satz 2 findet insoweit keine An-
wendung.

(2) Wer zur oder zum Beauftragten der LfR fiir den Datenschutz bestellt ist, iberwacht bei der
LfR die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Gesetzes, des Datenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen und anderer Vorschriften Gber den Datenschutz und bei den Veranstaltern
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Gesetzes. Er unterstitzt die Beauftragten der
Veranstalter in der Erflllung ihrer Aufgaben (§ 49 Abs. 2).

(3) VerstoBe der LfR gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder anderer Datenschutzbestim-
mungen oder sonstige Mangel bei der Erhebung, Verarbeitung, und Nutzung personenbezoge-
ner Daten teilt die oder der Beauftragte der LfR fur den Datenschutz unter gleichzeitiger Unter-
richtung der Rundfunkkommission der Direktorin oder dem Direktor mit und fordert unter Frist-
setzung eine Stellungnahme an.

(4) Die oder der Beauftragte der LfR fiir den Datenschutz kann von einer Beanstandung absehen
oder auf eine Stellungnahme der Direktorin oder des Direktors verzichten, wenn es sich um un-
erhebliche Mangel handelt oder wenn ihre Behebung sichergestellt ist.

(5) Mit der Beanstandung kann die oder der Beauftragte der LfR fur den Datenschutz Vorschlage
zur Beseitigung der Mangel und zur sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden.

(6) Die von der Direktorin oder dem Direktor nach Absatz 3 abzugebende Stellungnahme soll
auch eine Darstellung der MaBnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung der oder des
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Beauftragten der LfR fur den Datenschutz getroffen worden sind. Die Direktorin oder der Direk-
tor leitet der Rundfunkkommission eine Abschrift der Stellungnahme zu.

(7) Die oder der Beauftragte der LfR fur den Datenschutz erstattet der Rundfunkkommission alle
zwei Jahre einen Tatigkeitsbericht.

(8) Der Veranstalter hat der oder dem Beauftragten der LfR flir den Datenschutz auf Verlangen
die fur die Aufgabenerfillung erforderlichen Auskiinfte unverziiglich zu erteilen. Er kann die
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383
Abs. 1 Nr. 1bis 3 ZivilprozeBordnung bezeichneten Angehdrigen der Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz liber Ordnungswidrigkeiten aussetzen wir-
de.

(9) Soweit es zur Aufgabenerfiillung erforderlich ist, ist die oder der Beauftragte der LfR fiir den
Datenschutz befugt, Grundstlicke und Geschaftsraume zu betreten, dort Prifungen und Besich-
tigungen vorzunehmen und in die geschaftlichen Unterlagen, namentlich in die nach § 37 Abs. 2
Bundesdatenschutzgesetz zu fiihrende Ubersicht, in die gespeicherten personenbezogenen Da-
ten und die Datenverarbeitungsprogramme Einsicht zu nehmen. Satz 1 gilt auch fiir Personen, die
im Auftrag der oder des Beauftragten der LfR fir den Datenschutz handeln. Der Auskunftspflich-
tige hat diese MaBnahmen zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 Grundgesetz) sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 Grundgesetz) werden in-
soweit eingeschrankt.

(10) Die oder der Beauftragte der LfR flir den Datenschutz arbeitet zur Gewahrleistung des Da-
tenschutzes mit der oder dem Landesbeauftragten fur den Datenschutz und mit den zustéandigen
Aufsichtsbehoérden im Sinne des § 38 Bundesdatenschutzgesetz zusammen. Sie gehen im Rah-
men ihrer Zustandigkeiten und Befugnisse wechselseitig Hinweisen auf VerstéBe gegen Daten-
schutzvorschriften nach und unterrrichten sich wechselseitig liber das Ergebnis ihrer Prifung;
die Unterrichtung erfolgt Gber die zustandige oberste Landesbehdrde.

12. Abschnitt:

Landesanstalt fiir Rundfunk Nordrhein-Westfalen
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§ 51

Errichtung, Organe

(1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz wird hiermit eine rechtsfahige Anstalt
des offentlichen Rechts errichtet. Sie fuihrt die Bezeichnung "Landesanstalt flir Rundfunk Nord-
rhein-Westfalen" (LfR). Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung den Sitz der LfR.

(2) Die LfR hat das Recht zur Selbstverwaltung nach MaBgabe dieses Gesetzes.

(3) Die Organe der LfR sind

1. die Rundfunkkommission,

2. die Direktorin oder der Direktor.

§ 52

Aufgaben

(1) Die LfR trifft im Interesse der Allgmeinheit die nach den Vorschriften dieses Gesetzes und den
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften erforderlichen Entscheidungen und
MaBnahmen.

(2) Ferner hat die LfR die Aufgabe,

1. Veranstalter, Betriebsgesellschaften, Anbieter, Betreiber von Kabelanlagen und andere, deren
Rechte und Pflichten dieses Gesetz regelt, zu beraten,
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2. Veranstaltern die von der fir die Deutsche Telekom AG zustandigen obersten Bundesbehor-
de nach MaBgabe der Entscheidung nach § 3 zur Verfiigung gestellten Ubertragungskapazitaten
Zuzuweisen,

3. mit den Landesmedienanstalten der anderen Lander zusammenzuarbeiten und die Aufgaben
nach § 38 Rundfunkstaatsvertrag wahrzunehmen,

4. Medienkompetenz zu fordern und einen Beitrag zur Medienerziehung zu leisten,

5. Offene Kanale zu fordern,

6. MaBnahmen und Projekte zu unterstltzen, die eine mdglichst flachendeckende Versorgung
mit lokalem Rundfunk gewahrleisten, die der EinfuUhrung und der Erprobung neuer Rundfunk-
techniken und der Aus- und Fortbildung im Rundfunk dienen. Eine Beteiligung der LfR an Unter-
nehmen, deren Zweck die Forderung der in Satz 1 genannten Aufgaben ist, ist nach MaBgabe
des Haushaltsplans bis zu einem Drittel der Kapital- und Stimmrechtsanteile zulassig. Die Unter-
nehmen miissen die Rechtsform einer juristischen Person besitzen und deren Satzungen einen
Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Organ vorsehen. Bei der Beteiligung hat sich die LfR durch
geeignete Abmachungen den nétigen EinfluB auf die Geschaftsfihrung des Unternehmens, ins-
besondere eine angemessene Vertretung im Aufsichtsgremium zu sichern. Eine Priifung der Be-
tatigung der LfR bei den Unternehmen unter Beachtung kaufmannischer Grundsatze durch einen
AbschluBprifer im Sinne des § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB ist auszubedingen.

Bis zum 31. Dezember 2000 kann sie die technische Infrastruktur, die fliir Zwecke des lokalen
Rundfunks in Verbreitungsgebieten mit einem tUberdurchschnittlich hohen Kostenaufwand fir die
terrestrische Versorgung des Verbreitungsgebiets erforderlich ist, und Projekte flr neuartige
Rundfunkibertragungstechniken fordern.

(3) Die Veranstaltung von Rundfunk, die Weiterverbreitung von herangefiihrten Rundfunkpro-
grammen und neue Kommunikationsdienste einschlieBlich neuer Programmformen und -struktu-
ren sollen im Rahmen der Aufgaben der LfR regelmaBig, insbesondere hinsichtlich der Medien-
wirkungen, durch unabhangige Einrichtungen der Kommunikationsforschung wissenschaftlich
untersucht werden. Die LfR stellt die daflir erforderlichen Mittel im Rahmen ihres Haushalts zur
Verfugung.
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(4) Die LfR veroffentlicht gemeinsam mit den anderen Landesmedienanstalten alle drei Jahre
oder auf Anforderung der Lander einen Bericht der KEK Uber die Entwicklung der Konzentration
und Uber MaBnahmen zur Sicherung der Meinungsvielfalt im privaten Rundfunk unter Berick-
sichtigung von

1. Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Markten,

2. horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunkveranstaltern in verschiedenen Verbrei-
tungsgebieten und

3. internationalen Verflechtungen im Medienbereich.

Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 26 bis 32 Rundfunkstaatsvertrag und zu erforderli-
chen Anderungen dieser Bestimmungen Stellung nehmen. Die Landesmedienanstalten verof-
fentlichen jahrlich eine von der KEK zu erstellende Programmiliste. In die Programmliste sind alle
Programme, ihre Veranstalter und deren Beteiligte aufzunehmen.

§53

Unvereinbarkeit von Amtern und Tatigkeiten

(1) Den Organen der LfR dirfen nicht angehoéren

1. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung,

2. kommunale Wahlbeamtinnen und -beamte mit Ausnahme der in § 55 Abs. 3 Nr. 10 genannten
Mitglieder der Rundfunkkommission, Bedienstete oberster Bundesbehoérden, oberster Landesbe-
horden und Beamtinnen und Beamte, die nach Bundes- oder Landesrecht jederzeit in den einst-

weiligen Ruhestand versetzt werden kdnnen,
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3. Veranstalter von Rundfunkprogrammen nach diesem Gesetz und deren Mitglieder, mit Aus-
nahme des in § 55 Abs. 5 Nr. 11 genannten Mitglieds der Rundfunkkommission, nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften zugelassene Anbieter, Mitglieder ihrer Organe und Personen, die zu dem
Rundfunkveranstalter in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis in leitender Stellung stehen,

4. Mitglieder eines Organs eines 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalters und Personen,
die in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis oder in einem arbeithnehmerahnlichen Verhaltnis zu
diesem stehen, Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien eines Unternehmens nach

§ 45 WDR-Gesetz oder eines mit diesem verbundenen Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz) ange-
horen, in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis zu diesem stehen und Personen, die den Auf-
sichtsorganen oder Gremien einer anderen Landesmedienanstalt angehdren oder Organen, derer
sich eine Landesmedienanstalt zur Erflllung ihrer Aufgaben bedient, oder in einem Arbeits- oder
Dienstverhaltnis zu diesen stehen.

Mit Ausnahme der in § 55 Abs. 2 Satz 6 und Abs. 3 Nr. 10 genannten Mitglieder der Rundfunk-
kommission durfen der Rundfunkkommission Mitglieder des Europaischen Parlaments, des Bun-
destags, eines Landtags oder einer kommunalen Vertretungskorperschaft nicht angehdren.

(2) Kein Mitglied und kein stellvertretendes Mitglied der Rundfunkkommission darf unmittelbar
oder mittelbar mit der LfR fur eigene oder fremde Rechnung Geschafte machen, und zwar weder
als Inhaberin oder Inhaber noch als Gesellschafterin oder Gesellschafter, Vorstandsmitglied, An-
gestellte oder Angestellter, Vertreterin oder Vertreter eines Unternehmens oder als Organ einer
juristischen Person des privaten oder 6ffentlichen Rechts. Das gilt auch fir gemeinnttzige Un-
ternehmen. §§ 20 und 21 Verwaltungsverfahrensgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen blei-
ben unberuhrt.

§ 54
Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft

in der Rundfunkkommission

(1) Die Mitgliedschaft in der Rundfunkkommission erlischt vorzeitig

a) durch Tod,
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b) durch Niederlegung des Amts,

c) durch Abberufung,

d) durch Verlust der Fahigkeit, Rechte aus 6ffentlichen Wahlen zu erlangen oder &ffentliche
Amter zu bekleiden,

e) durch Eintritt der Geschaftsunfahigkeit oder der beschrankten Geschaftsfahigkeit,

f) durch Eintritt eines der in § 53 Abs. 1 genannten Unvereinbarkeitsgriinde.

(2) Die Rundfunkkommission stellt die vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft fest. Ein hierge-
gen eingeleitetes Verwaltungsstreitverfahren bedarf keines Vorverfahrens.

§ 55
Zusammensetzung der Rundfunkkommission,

Amtszeit der Mitglieder

(1) Die Rundfunkkommission besteht aus 45 Mitgliedern. Von den nach Absatz 2 entsandten Mit-
gliedern mussen mindestens sechs Mitglieder Frauen sein. Organisationen und gesellschaftliche
Gruppen missen mindestens fir jede zweite Amtszeit der Rundfunkkommission eine Frau ent-
senden. Die Anforderungen nach Satz 3 entfallen nur, wenn der jeweiligen Organisation oder ge-
sellschaftlichen Gruppe aufgrund ihrer Zusammensetzung eine Entsendung von Frauen regelma-
Big oder im Einzelfall nicht méglich ist. Dies ist gegenliber der oder dem Vorsitzenden der Rund-
funkkommission bei der Benennung des Mitglieds schriftlich zu begriinden. Die Begriindung ist
der Rundfunkkommission bekanntzugeben.

(2) 13 Mitglieder werden vom Landtag gewahlt. Die Mitglieder werden nach den Grundsatzen der
Verhaltniswahl (d'Hondtsches Hochstzahlverfahren) gewahlt. Listenverbindungen sind zulassig.
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Bei gleicher Hochstzahl entscheidet Uber die Entsendung des letzten Mitglieds das von der Pra-
sidentin oder dem Prasidenten des Landtags zu ziehende Los. Der Landtag kann mit Zustimmung
aller Fraktionen beschlieBen, abweichend vom Verfahren nach Satz 2 die Mitglieder nach einer
gemeinsamen Wahlliste aller Fraktionen zu wahlen. Bis zu neun Mitglieder dirfen dem Europai-
schen Parlament, dem Bundestag, dem Landtag oder einer kommunalen Vertretungskorper-
schaft angehdren.

(3) Achtzehn weitere Mitglieder werden von folgenden Organisationen entsandt:

1. ein Mitglied durch die Evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen,

2. ein Mitglied durch die Katholische Kirche,

3. ein Mitglied durch die Landesverbande der judischen Kultusgemeinden von Nordrhein und
Westfalen und die Synagogen-Gemeinde Kdln,

4. ein Mitglied durch den Deutschen Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen,

5. ein Mitglied durch die Deutsche Angestellten Gewerkschaft, Landesverband Nordrhein-
Westfalen,

6. ein Mitglied durch den Deutschen Beamtenbund, Landesbund Nordrhein-Westfalen,

7. ein Mitglied durch die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbande Nordrhein-Westfalen
eV,

8. ein Mitglied durch den Nordrhein-Westfalischen Handwerkstag und den Westfalisch-Lippi-
schen Landwirtschaftsverband e.V. und den Rheinischen Landwirtschafts-Verband e.V.,

9. ein Mitglied durch den Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.,
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10. ein Mitglied durch den Stadtetag Nordrhein-Westfalen, den Nordrhein-Westfalischen Stadte-
und Gemeindebund und den Landkreistag Nordrhein-Westfalen,

1. ein Mitglied durch die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege
des Landes Nordrhein-Westfalen,

12. ein Mitglied durch den Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.,

13. ein Mitglied durch die Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen, Landesarbeitsgemein-
schaft der Verbraucherverbande e.V.,

14. ein Mitglied durch die nordrhein-westfalischen Landesverbande der nach § 29 Abs. 2 Bun-
desnaturschutzgesetz anerkannten Verbande,

15. ein Mitglied durch den Landesjugendring Nordrhein-Westfalen,

16. ein Mitglied durch den Lippischen Heimatbund e.V., den Rheinischen Verein fiir Denkmal-
pflege und Landschaftsschutz e.V. und den Westfalischen Heimatbund e.V.,

17. ein Mitglied durch den Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozial-
rentner Deutschlands, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (VdK) und den Reichsbund der
Kriegsopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V., Landesverband Nordrhein-
Westfalen,

18. ein Mitglied durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Familienverbande in Nordrhein-West-
falen und den Frauenrat Nordrhein-Westfalen.

(4) Ein Mitglied wird aus dem Kreis der auslandischen Mitblrgerinnen und Mitburger durch die
Landesarbeitsgemeinschaft der Auslanderbeirate (LAGA NRW) im Einvernehmen mit der Arbeits-
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gemeinschaft der Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfa-
len entsandt.

(5) Dreizehn weitere Mitglieder werden aus den Bereichen Publizistik, Kultur, Kunst und Wissen-
schaft wie folgt entsandt:

1. ein Mitglied durch die Industriegewerkschaft Medien, Druck und Papier, Publizistik und Kunst
(IG Medien), Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Literatur (VS),

2. ein Mitglied durch die IG Medien, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Rundfunk,
Film, Audiovisuelle Medien (RFFU) und die Genossenschaft Deutscher Biihnenangehariger, Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen,

3. ein Mitglied durch den Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V.,

4. ein Mitglied durch den Deutschen Journalisten-Verband, Gewerkschaft der Journalisten,
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. und die IG Medien, Landesbezirk Nordrhein-Westfa-
len, Fachgruppe Journalismus (dju),

5. ein Mitglied durch das Filmbiro Nordrhein-Westfalen e.V. und den Verband der Fernseh-,
Film- und Videowirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V.,

6. ein Mitglied durch den Bundesverband Bildender Kiinstlerinnen und Kiinstler e.V., Landes-
verband Nordrhein-Westfalen,

7. ein Mitglied durch den Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V.
und die Landesorganisationen der Weiterbildung in anderer Tragerschaft,

8. ein Mitglied durch die Landesrektorenkonferenz Nordrhein-Westfalen und die Landesrekto-
renkonferenz der Fachhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen,
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9. ein Mitglied durch den Verband Rheinisch-Westfalischer Zeitungsverleger e.V. und den Ver-
ein der Zeitschriftenverlage Nordrhein-Westfalen,

10. ein Mitglied durch die Gesellschaft fir Medienpadagogik und Kommunikationskultur in der
Bundesrepublik e.V., Regionalgruppe Nordrhein-Westfalen, und das Adolf-Grimme-Institut,

11. ein Mitglied durch den Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen,

12. ein Mitglied durch den Verband der Horfunkbetriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen
eV,

13. ein Mitglied durch den Interessenverein Gemeinnutziger Rundfunk im Lande Nordrhein-
Westfalen e.V. und den Landesverband Birgerfunk NRW e.V.

(6) Fur jedes Mitglied ist zugleich eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu wahlen oder zu
entsenden. Das stellvertretende Mitglied nimmt bei Verhinderung des ordentlichen Mitglieds voll-
berechtigt an den Sitzungen der Rundfunkkommission und ihrer Ausschisse teil.

(7) Die oder der amtierende Vorsitzende der Rundfunkkommission stellt die nach den Satzungen,
Statuten oder vergleichbaren Regelungen der entsendungsberechtigten Organisationen ord-
nungsgemane Entsendung fest. Weitere Einzelheiten des Verfahrens liber die Entsendung wer-
den in der Satzung geregelt.

(8) Die Amtszeit der Mitglieder der Rundfunkkommission und ihrer Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter betragt sechs Jahre; sie beginnt mit dem ersten Zusammentritt der Rundfunkkommissi-
on. Die wiederholte Wahl oder Entsendung eines ordentlichen oder eines stellvertretenden Mit-
glieds in die Rundfunkkommission ist zulassig.

(9) Solange und soweit Mitglieder in die Rundfunkkommission nicht entsandt werden, verringert
sich deren Mitgliederzahl entsprechend.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 85/106



(10) Die nach Absatz 3 und 5 entsandten Mitglieder konnen vor Ablauf ihrer Amtszeit von den
entsendungsberechtigten Organisationen abberufen werden, wenn sie aus der betreffenden Or-
ganisation ausgeschieden sind.

(11) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied aus der Rundfunkkommission aus,
so wird, wer ihm nachfolgen soll, fir den Rest der laufenden Amtsperiode der Rundfunkkommis-
sion nach den vorstehenden Vorschriften gewahlt oder entsandt.

(12) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Rundfunkkommission sollen Kenntnis-
se auf den Gebieten des Rundfunks besitzen. Sie haben bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben die
Interessen der Allgemeinheit zu vertreten und sind hierbei an Auftrage nicht gebunden.

(13) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Rundfunkkommission diirfen an der
Ubernahme und Ausiibung dieser Tatigkeit nicht gehindert oder hierdurch in ihrem Amt oder Ar-
beitsverhaltnis benachteiligt werden. Insbesondere ist unzuldssig, sie aus diesem Grund zu ent-
lassen oder ihnen zu kiindigen. Stehen sie in einem Dienst- oder Arbeitsverhaltnis, so ist ihnen
die fur ihre Tatigkeit erforderliche freie Zeit zu gewahren.

§ 56
Vorsitz und Verfahren der Rundfunkkommission,

Kostenerstattung

(1) Die Rundfunkkommission wahlt aus der Mitte ihrer Mitglieder eine Vorsitzende oder einen
Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(2) Die Rundfunkkommission gibt sich eine Geschaftsordnung. Das Nahere regelt die Satzung.

(3) Die Mitglieder der Rundfunkkommission sind ehrenamtlich tatig. Sie haben Anspruch auf Er-
satz von Reisekosten mit Ausnahme des Tagegeldes nach ndherer Bestimmung der Satzung. Im
Ubrigen erhalten sie je Sitzungstag ein Sitzungstagegeld in Hohe von 60 DM und eine monatliche
Aufwandsentschadigung in Héhe von 1 000 DM; diese erhdht sich jeweils in dem MaBe, wie sich
die monatliche Entschadigung der Mitglieder des Landtags von Nordrhein-Westfalen erhoht. Die
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oder der Vorsitzende erhalt die Entschadigung in doppelter, das Mitglied, das die Stellvertretung
im Vorsitz wahrnimmt, und die Vorsitzenden der Ausschiisse in eineinhalbfacher H6he, die stell-
vertretenden Mitglieder der Rundfunkkommission erhalten die Entschadigung in halber Héhe.

§ 57

Aufgaben der Rundfunkkommission

(1) Die Rundfunkkommission nimmt die Aufgaben der LfR wahr, soweit sie nicht der Direktorin
oder dem Direktor ibertragen sind.

(2) Der Zustimmung der Rundfunkkommission bedirfen folgende MaBnahmen der Direktorin
oder des Direktors:

1. Erwerb, VerauBerung und Belastung von Grundstlicken,

2. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von Bankkrediten,

3. Ubernahme von fremden Verbindlichkeiten und Biirgschaften,

4. Vertrage, deren Gesamtaufwand 100 000 DM jahrlich Gberschreitet; dies gilt nicht fir den
AbschluB von Dienst- und Arbeitsvertragen,

5. Uber-und auBerplanmaBige Ausgaben,

6. Bestimmung einer Vertreterin oder eines Vertreters.

Der Betrag nach Satz 1 Nr. 4 kann durch Satzungsbestimmung nach MaBgabe der wirtschaftli-
chen Entwicklung erhdéht werden.
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(3) Zur Erfiillung ihrer Aufgaben und zur Uberwachung der Geschéftsfiihrung der Direktorin oder
des Direktors kann die Rundfunkkommission von der Direktorin oder dem Direktor die erforderli-
chen Auskiinfte verlangen und Einsicht in die Unterlagen der LfR nehmen. Hiermit kann sie auch
einzelne ihrer Mitglieder oder, fur bestimmte Aufgaben, besondere Sachverstandige beauftra-
gen. Mit der Erarbeitung von Satzungsentwirfen kann die Rundfunkkommission die Direktorin
oder den Direktor beauftragen.

(4) Ein Vorverfahren findet gegen Entscheidungen der Rundfunkkommission nicht statt.

§58

Ausschiisse der Rundfunkkommission

(1) Die Rundfunkkommission kann Ausschisse bilden. Sie hat Aufgaben des Jugendschutzes ei-
nem AusschufB3 zuzuweisen.

(2) Die Mitglieder der Ausschiisse werden von der Rundfunkkommission aus ihrer Mitte bestellt.
Sie kdnnen von der Rundfunkkommission aus wichtigem Grund mit der Mehrheit von zwei Drit-
teln ihrer Mitglieder abberufen werden. In den Ausschiissen sollen Frauen und Manner entspre-
chend ihrem Verhaltnis in der Rundfunkkommission vertreten sein.

(3) Die Ausschisse bereiten die Beschliisse der Rundfunkkommission im jeweiligen Aufgaben-
bereich vor.

§59

Sitzungen der Rundfunkkommission

(1) Die Sitzungen der Rundfunkkommission werden nach Bedarf von der oder dem Vorsitzenden
einberufen. Auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder oder auf Antrag der Direkto-
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rin oder des Direktors muB die Rundfunkkommission einberufen werden. Der Antrag muf3 den
Beratungsgegenstand angeben.

(2) Die Rundfunkkommission tagt in nicht6ffentlicher Sitzung. Sie kann in 6ffentlicher Sitzung ta-
gen. Die Direktorin oder der Direktor nimmt an den Sitzungen der Rundfunkkommission und ihrer
Ausschusse teil; dem Wunsch, gehdért zu werden, ist zu entsprechen. Die Landesregierung ist
berechtigt, zu den Sitzungen der Rundfunkkommission und ihrer Ausschiisse eine Vertreterin
oder einen Vertreter zu entsenden; dem Wunsch, gehort zu werden, ist zu entsprechen. Die Teil-
nahme anderer Personen regelt die Satzung.

(3) Die Rundfunkkommission ist beschluBfahig, wenn zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sind
und alle Mitglieder nach naherer Bestimmung der Satzung geladen wurden.

(4) Ist die Rundfunkkommission beschluBunfahig, sind alle Mitglieder innerhalb angemessener
Frist mit derselben Tagesordnung erneut zu laden. In der darauf stattfindenden Sitzung ist die
Rundfunkkommission ohne Ricksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschluBfahig.
BeschlUsse durfen jedoch nicht ausschlieBlich mit den Stimmen der nach § 55 Abs. 2 gewahlten
Mitglieder gefaBt werden.

(5) Fir Beschlisse der Rundfunkkommission ist die Zustimmung der Mehrheit ihrer anwesenden
Mitglieder erforderlich. Beschliisse Uber die Erteilung, die Rlicknahme oder den Widerruf einer
Zulassung, iber Untersagungen und Uber die Offentlichkeit von Sitzungen sowie iiber Satzun-
gen und deren Anderung bediirfen der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder. Beschliisse
Uber die Abberufung der Direktorin oder des Direktors bedurfen der Zustimmung von zwei Drit-
teln der Mitglieder der Rundfunkkommission.

(6) FUr Wahlen gelten die Absatze 3 und 4 entsprechend. Gewahlt ist, wer die Mehrheit der Stim-
men der Mitglieder der Rundfunkkommission auf sich vereinigt. Kommt eine Wahl hiernach nicht
zustande, so findet unverzuglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewahlt ist, wer die meisten
Stimmen erhalt. Nimmt die gewahlte Person die Wahl nicht an, so findet nach MaBgabe der Satze
2 und 3 ein neuer Wahlgang statt. Ist in einer Sitzung nach Absatz 4 weniger als die Mehrheit der
Mitglieder anwesend, so ist gewahlt, wer mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen erhalt;
Absatz 4 Satz 3 findet Anwendung. Bei Stimmengleichheit nach drei Wahlgangen entscheidet
das Los. Weitere Einzelheiten regelt die Satzung.
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§ 60

Aufgaben der Direktorin oder des Direktors

(1) Die Direktorin oder der Direktor hat

1. die MaBnahmen nach dem 7. und 9. Abschnitt zu treffen mit Ausnahme der Untersagung
nach § 40 und der Entscheidung nach § 41 Abs. 6,

2. die Beratung und die Zusammenarbeit nach § 52 Abs. 2 Nr. 1und 3 wahrzunehmen,

3. die Aufgaben nach § 8 Abs. 5 Nr. 1Satz 2, § 9 Abs. 4 und nach § 29 Abs. 7 Nr. 1 Satz 2 wahr-
zunehmen,

4. Beschllisse der Rundfunkkommission vorzubereiten und zu vollziehen,

5. die Geschéfte der laufenden Verwaltung zu fihren,

6. die MaBnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften dieses
Gesetzes zu Uberwachen,

7. den Entwurf des Haushaltsplans, den JahresabschluB und den Geschaftsbericht aufzustel-
len,

8. Angestellte und Arbeiter der LfR einzustellen, hdherzugruppieren oder zu entlassen und die
sonstigen Befugnisse der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers ihnen gegenlber wahrzunehmen,

9. die Satzungen der LfR im Gesetz- und Verordnungsblatt fir das Land Nordrhein-Westfalen
bekanntzugeben,
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10. die LfR gerichtlich und auBergerichtlich zu vertreten, soweit in § 61 Abs. 4 nichts anderes ge-
regelt ist.

(2) Die Direktorin oder der Direktor leitet und verteilt die Geschafte der LfR. § 57 Abs. 1 bleibt un-
berlhrt. Im Falle der Verhinderung nimmt die Vertreterin oder der Vertreter (§ 57 Abs. 2 Satz 1
Nr. 6) die Aufgaben nach Satz 1und nach § 35 Abs. 4 Satz 1 2. Halbsatz Rundfunkstaatsvertrag
wahr. Die Bestimmung zur Vertreterin oder zum Vertreter darf hochstens fir die Dauer der Amts-
periode der Direktorin oder des Direktors erfolgen.

(3) Die Direktorin oder der Direktor bestellt eine Gleichstellungsbeauftragte oder einen Gleich-
stellungsbeauftragten.

§ 61
Wahl, Amtsdauer, Abberufung, AusschluB

der Direktorin oder des Direktors

(1) Die Rundfunkkommission wahlt die Direktorin oder den Direktor auf sechs Jahre. Die Direkto-
rin oder der Direktor oder die Vertreterin oder der Vertreter soll die Befahigung zum Richteramt
haben. Wiederwahl der Direktorin oder des Direktors ist zuldssig. Die Bewerberinnen und Bewer-
ber sind durch 6ffentliche Stellenausschreibung zu ermitteln. Die Direktorin oder der Direktor
nimmt nach Ablauf der Amtszeit die Geschafte wahr, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger
gewahlt ist.

(2) Die Direktorin oder der Direktor kann vor Ablauf der Amtszeit nur aus wichtigem Grund abbe-
rufen werden. Sie oder er ist vor der Entscheidung zu horen.

(3) Vom Amt der Direktorin oder des Direktors ist ausgeschlossen, wer

a) den standigen Aufenthalt auBerhalb von Nordrhein-Westfalen hat,
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b) infolge Richterspruchs die Fahigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher Amter nicht besitzt,

c) nicht oder nur beschrankt geschaftsfahig ist,

d) nicht unbeschrankt strafrechtlich verfolgt werden kann,

e) Mitglied der Rundfunkkommission ist.

(4) Die oder der Vorsitzende der Rundfunkkommission schlieBt den Dienstvertrag mit der ge-
wahlten Person ab und vertritt die LfR gegenliber dieser gerichtlich und auBergerichtlich.

§62

Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung

(1) Grundlage der Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung der LfR ist der Haushaltsplan. Die Direkto-
rin oder der Direktor leitet der Rundfunkkommission den Entwurf rechtzeitig vor Beginn des
Haushaltsjahres zu. Die Rundfunkkommission stellt den Haushaltsplan fest.

(2) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Bei der Aufstellung und Ausfiihrung des Haushaltsplans
sind unter Beachtung der Grundsatze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nur die Ausgaben
und die Ermachtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in kiinf-
tigen Jahren (Verpflichtungsermachtigungen) zu berlicksichtigen, die zur Erfillung der Aufgaben
der LfR notwendig sind. Der Haushaltsplan enthalt alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnah-
men, voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich benétigten Verpflichtungser-
machtigungen. Er ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(3) Zur Sicherstellung einer geordneten Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung kann die LfR zur Er-
flllung der ihr in kiinftigen Jahren obliegenden Aufgaben Ricklagen bilden, wenn die Riickla-

genbildung notwendig ist und die Wirtschaftlichkeit der MaBnahme, flr deren Durchflihrung die
Rucklage gebildet wird, zum Zeitpunkt der Einstellung der Rlicklage in den Haushaltsplan belegt
ist. Insbesondere bei Investitionsriicklagen ist die Wirtschaftlichkeit der Riicklagenbildung durch
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Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorher festzustellen. Die Bildung von freien Ricklagen ist un-
zulassig. Ertrage aus der Anlage von Riicklagenmitteln flieBen der Riicklage zu. Die Notwendig-
keit der Rucklage ist in jedem Haushaltsjahr erneut festzustellen.

(4) Das Nahere zur Aufstellung und Ausfihrung des Haushaltsplans regelt die LfR durch Sat-
zung.

(5) Ist bis zum SchluB des Haushaltsjahres der Haushaltsplanentwurf fiir das folgende Haus-
haltsjahr noch nicht festgestellt, so ist die Direktorin oder der Direktor bis zur Feststellung er-
machtigt, alle Ausgaben zu leisten, die notwendig sind,

a) um den Betrieb der LfR in seinem bisherigen Umfang zu erhalten,

b) um von der Rundfunkkommission beschlossene MaBnahmen durchzufiihren,

c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen, soweit durch den Haus-
haltsplan des Vorjahres bereits Betrage bewilligt waren,

d) um die rechtlich begriindeten Verpflichtungen der LfR zu erfillen.

(6) Der Geschaftsbericht vermittelt einen sicheren Eindruck von den Vermoégens- und Ertrags-
verhaltnissen der LfR. In diesem Rahmen ist der JahresabschluB eingehend zu erldutern und
auch Uber Vorgange von besonderer Bedeutung zu berichten, die nach Ablauf des Haushaltsjah-
res eingetreten sind.

(7) Die Rundfunkkommission stellt den JahresabschluB vorlaufig fest, genehmigt den Geschafts-
bericht und Gbermittelt beide der Landesregierung und dem Landesrechnungshof.

§63
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Priifung des Jahresabschlusses

(1) Der JahresabschluB und die OrdnungsmaBigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und
Wirtschaftsfiihrung der LfR werden vom Landesrechnungshof nach MaBgabe der folgenden
Vorschriften gepriift.

(2) Er priift insbesondere

1. die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben, das Vermdgen und
die Schulden,

2. MaBnahmen, die sich finanziell auswirken kénnen,

3. Verwahrungen und Vorschusse.

(3) Die Prufung erstreckt sich auch auf die Einhaltung der fir die Haushalts- und Wirtschaftsfiih-
rung der LfR geltenden Vorschriften und Grundsatze, insbesondere darauf, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten worden ist,

2. die Einnahmen und Ausgaben begriindet und belegt sind und der JahresabschluB ordnungs-
gemanB aufgestellt ist,

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,

4. die Aufgaben mit geringerem Personal- und Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer
erflllt werden kénnen.
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§64

Priifungsverfahren

(1) Der Landesrechnungshof bestimmt Zeit und Art der Prifung. Erhebungen bei der LfR kann er
durch Beauftragte vornehmen lassen. Er kann Sachverstandige hinzuziehen. Die LfR beauftragt
Sachverstandige jeweils im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof und tragt die hierdurch
verursachten Kosten.

(2) Im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof kann die LfR Teile des Jahresabschlusses
durch AbschluBpriifer im Sinne des § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB priifen lassen; sie tragt die hierdurch
verursachten Kosten. In diesem Fall sind die Prifungen des Landesrechnungshofs und des Ab-
schluBprifers nach Satz 1inhaltlich aufeinander abzustimmen.

(3) Der Landesrechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prifung beschranken und Teile
der Haushaltsrechnung und der Vermdgensrechnung ungeprift lassen.

(4) Unterlagen, die der Landesrechnungshof zur Erflillung seiner Aufgaben fiir erforderlich halt,
sind ihm von der LfR auf Verlangen innerhalb einer bestimmten Frist zu Gibersenden oder seinen
Beauftragten vorzulegen.

(5) Dem Landesrechnungshof und seinen Beauftragten sind die erbetenen Auskiinfte zu erteilen.

(6) Der Landesrechnungshof teilt das Ergebnis seiner Prifung nur der LfR und der Landesregie-
rung als Tragerin der Rechtsaufsicht mit. Die Rundfunkkommission berat den JahresabschluB
aufgrund einer schriftlichen Stellungnahme der Direktorin oder des Direktors erneut und stellt ihn
endgliltig fest.

(7) Nach AbschluB des Verfahrens hat die Direktorin oder der Direktor im Ministerialblatt fir das
Land Nordrhein-Westfalen zu veroffentlichen

1. eine Gesamtubersicht UGber den JahresabschluB,
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2. eine Zusammenfassung der wesentlichen Teile des Geschaftsberichts,

3. die vom Landesrechnungshof flur nicht erledigt erklarten Teile des Prifungsberichts und die
dazu von der Rundfunkkommission beschlossenen Stellungnahmen,

4. die das gesetzliche Verfahren beendenden Beschlisse der Rundfunkkommission.

§ 65

Finanzierung

(1) Die LfR deckt ihren Finanzbedarf aus dem zuséatzlichen Anteil an der einheitlichen Rundfunk-
gebihr nach § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (Artikel 5 des Dritten Rundfunkanderungs-
staatsvertrags vom 26. November 1996 - GV.NW. S. 484 -) in Verbindung mit § 40 Abs. 1und 2
Rundfunkstaatsvertrag, durch Erhebung von Verwaltungsgebihren und Auslagenersatz. § 105
Abs. 1 Landeshaushaltsordnung gilt nicht.

(2) Die LfR erhalt 55 vom Hundert aus dem Anteil nach Absatz 1. Soweit dieser Anteil nicht flr die
Erflllung der Aufgaben der LfR bendtigt wird, steht er dem WDR zu. Die H6he dieses Betrags er-
gibt sich aus dem endgultigen JahresabschluB. Der Betrag wird mit der endgtiltigen Feststellung

fallig. Nach der vorlaufigen Feststellung des Jahresabschlusses kann der WDR eine angemesse-
ne Abschlagszahlung verlangen.

(3) Fur Amtshandlungen erhebt die LfR Verwaltungsgebiihren; auBerdem laBt sie sich die Ausla-
gen ersetzen. Die Gebuhrentatbestande sowie die Hohe der Geblhren und des Auslagenersat-
zes werden durch Satzung der LfR festgelegt. Die Hohe einer Gebuhr betragt mindestens 100
DM, hochstens 200.000 DM.

(4) Die Satzung nach Absatz 3 bedarf der Zustimmung der Landesregierung, die nur versagt
werden kann, wenn die Satzung gegen dieses Gesetz verstoBt.
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§ 66

Rechtsaufsicht

(1) Die Landesregierung flihrt die Rechtsaufsicht Giber die LfR. Sie ist berechtigt, das zustandige
Organ durch schriftliche Mitteilung auf MaBnahmen oder Unterlassungen der LfR hinzuweisen,
die die Gesetze verletzen.

(2) Wird die Gesetzwidrigkeit innerhalb einer von der Landesregierung zu setzenden angemes-
senen Frist nicht behoben, so weist die Landesregierung die LfR an, auf deren Kosten diejenigen
MaBnahmen durchzufihren, die die Landesregierung im einzelnen festzulegen hat.

(3) Beruht die Gesetzwidrigkeit auf einer Handlung oder Unterlassung der Direktorin oder des Di-
rektors, so sind MaBnahmen nach den Absatzen 1 und 2 erst zulassig, wenn die Rundfunkkom-
mission die ihr obliegende Aufsicht binnen angemessener Frist nicht wahrgenommen hat oder
weitergehende RechtsaufsichtsmaBnahmen erforderlich sind. Die Landesregierung ist berech-
tigt, der Rundfunkkommission im Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahrnehmung ihrer Auf-
sichtspflichten zu setzen.

(4) Gegen MaBnahmen nach den Absatzen 1 bis 3 kann die LfR Klage vor dem Verwaltungsge-
richt erheben. Ein Vorverfahren findet nicht statt.

§66a

Sende- und Leitungskosten

(1) Die LfR soll von einem Veranstalter eines Rahmenprogramms (§ 30 Abs. 1) fur jedes Verbrei-
tungsgebiet, in dem sein Rahmenprogramm aufgrund einer Vereinbarung mit einer Veranstalter-
gemeinschaft lbernommen wird, eine Ausgleichsleistung erheben.

(2) Die Leistung wird anteilig fur die Sende- und Leitungskosten erhoben, die auf die Sendezeit
entfallen, in der die Veranstaltergemeinschaft das Rahmenprogramm verbreitet.
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(3) Die LfR soll die Ausgleichsleistung nicht erheben, wenn die Vereinbarung zwischen Veran-
staltergemeinschaft und dem Veranstalter des Rahmenprogrammes einer Regelung nach Absatz 2
entspricht.

(4) Einzelheiten regelt die LfR durch Satzung.

13. Abschnitt:

BuBgeldvorschriften, Ubergangs- und SchluBvorschriften, Modellversuche

§ 67

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. als Veranstalter entgegen §§ 4, 23 und 32 ohne Zulassung Rundfunkprogramme veranstaltet,

2. entgegen § 9 Abs. 2, § 25 Abs. 4 Satz 6 Angaben nicht rechtzeitig zur Verfligung stellt oder
entgegen § 9 Abs. 1in Verbindung mit § 21 Abs. 6 Rundfunkstaatsvertrag eine Anderung der
maBgeblichen Umstande nach Antragstellung oder nach Erteilung der Zulassung nicht unverzug-
lich der LfR mitteilt; dies gilt auch fir sonstige im Rahmen des Zulassungsverfahrens auskunfts-
und vorlagepflichtige Personen,

3. als Veranstalter Sendungen entgegen § 14 Abs. 1 Buchstabe a) verbreitet, die wegen Versto-
Bes gegen § 130 StGB unzulassig sind,

4. als Veranstalter Sendungen entgegen § 14 Abs. 1 Buchstabe b) verbreitet, die wegen Versto-
Bes gegen § 131 StGB unzulassig sind,
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5. als Veranstalter Sendungen entgegen § 14 Abs. 1 Buchstabe c) verbreitet, die wegen Kriegs-
verherrlichung unzulassig sind,

6. als Veranstalter Sendungen entgegen § 14 Abs. 1 Buchstabe d) verbreitet, die wegen Versto-
Bes gegen § 184 StGB unzulassig sind,

7. als Veranstalter Sendungen entgegen § 14 Abs. 1 Buchstabe €) verbreitet, die wegen ihrer of-
fensichtlichen Eignung, Kinder und Jugendliche sittlich schwer zu gefahrden, unzulassig sind,

8. als Veranstalter Sendungen entgegen § 14 Abs. 1 Buchstabe f) verbreitet, die unzulassig sind,
weil sie Menschen, die sterben oder schweren kdrperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt
sind oder waren, in einer die Menschenwlrde verletzenden Weise darstellen oder ein tatsachli-
ches Geschehen wiedergeben, ohne daB ein Uberwiegendes berechtigtes Interesse gerade an
dieser Form der Berichterstattung vorliegt,

9. als Veranstalter Sendungen, die geeignet sind, das korperliche oder seelische Wohl von Kin-
dern oder Jugendlichen zu beeintrachtigen, entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 verbreitet, ohne auf-
grund der Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge getroffen zu haben, daB Kinder oder Ju-
gendliche der betroffenen Altersstufe die Sendungen Ublicherweise nicht wahrnehmen,

10. als Veranstalter Sendungen entgegen § 14 Abs. 2 Satz 2 und 3 oder Abs. 3 Satz 1 verbreitet,
in den Fallen des § 14 Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 3 Satz 1, ohne daB die LfR dies nach § 14 Abs. 5
gestattet hat,

11. als Veranstalter Sendungen entgegen § 14 Abs. 3 Satz 1 verbreitet, ohne vor der Ausstrah-
lung die Griinde, die zu einer von Absatz 3 Satz 1 abweichenden Bewertung gefiihrt haben,
schriftlich niedergelegt zu haben oder entgegen § 14 Abs. 3 Satz 2 der LfR auf Anforderung nicht
die Grinde mitteilt, die zu einer von § 14 Abs. 3 Satz 1 abweichenden Bewertung gefiihrt haben,

12. als Veranstalter Programmankindigungen mit Bewegtbildern zu Sendungen, die nach § 14
Abs. 2 oder 3 Sendezeitbeschrankungen unterliegen, entgegen § 14 Abs. 4 auBerhalb dieser Zei-
ten ausstrahilt,
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13. als Veranstalter entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 keine flr den Inhalt des Rundfunkprogramms
verantwortliche Person benennt,

14. als verantwortliche Person (§ 15) ihrer Verpflichtung

a) zur Nennung des Veranstalters nach § 16 Abs. 1 Satz 1 oder

b) zur Angabe seines Namens nach § 16 Abs. 1 Satz 2 nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig
nachkommt,

15. als Veranstalter landesweit verbreiteter Fernsehprogramme keine Beauftragte oder keinen
Beauftragten fir den Jugendschutz (§ 15 a) bestellt oder sie oder ihn insbesondere nicht bei Fra-
gen des Programmeinkaufs, der Programmbherstellung, der Programmplanung und der Pro-
grammgestaltung im Rahmen seines Beratungsauftrags angemessen beteiligt,

16. als Veranstalter seiner Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflicht nach § 17 Abs. 1und 2
nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig nachkommt,

17. als Veranstalter seiner Offenlegungspflicht nach § 21 Abs. 3 Satz 2 nicht nachkommt,

18. als Veranstalter entgegen § 22 Abs. 3 Satz 1 und 2 Werbung als solche nicht klar erkennbar
macht oder nicht eindeutig von anderen Programmteilen trennt,

19. als Veranstalter entgegen § 22 Abs. 4 Satz 2 eine Dauerwerbesendung nicht kennzeichnet,

20. als Veranstalter Schleichwerbung entgegen § 22 Abs. 5 Satz 1 verbreitet,

21. als Veranstalter entgegen § 22 a Abs. 1 Gottesdienste und Sendungen fiur Kinder durch Wer-
bung unterbricht, entgegen § 22 a Abs. 3 Satz 1in Fernsehsendungen, die aus eigenstandigen
Teilen bestehen, oder in Sportsendungen und Ubertragungen ahnlich gegliederter Ereignisse
und Darbietungen, die Pausen enthalten, Werbung nicht zwischen den eigenstandigen Teilen
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oder in den Pausen einfligt oder entgegen den in § 22 a Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 genannten
Voraussetzungen andere Sendungen durch Werbung unterbricht,

22. als Veranstalter entgegen § 22 a Abs. 2 Fernsehwerbung nicht in Blécken verbreitet,

23. als Veranstalter entgegen § 22 b Abs. 1 Satz 1 die zuldssige Dauer der taglichen Werbezeit
Uberschreitet,

24. als Veranstalter entgegen § 22 b Abs. 1 Satz 2 die zulassige Dauer der Spotwerbung inner-
halb eines Einstundenzeitraums Uberschreitet,

25. als Veranstalter entgegen § 22 b Abs. 2 Satz 2 als Vertragspartner oder Vertreter fiir die Be-
stellung von Waren oder Dienstleistungen tatig wird,

26. als Veranstalter entgegen § 22 ¢ Abs. 2 nicht zu Beginn und am Ende auf den Sponsor hin-
weist,

27. als Sponsor entgegen § 22 ¢ Abs. 3 Inhalt und Programmplatz der gesponserten Sendung
beeinfluBt,

28. als Veranstalter entgegen § 22 ¢ Abs. 4 unzulassige Sendungen verbreitet,

29. als Veranstalter entgegen § 22 ¢ Abs. 5 und 6 unzulassige Sponsorsendungen ausstrahlt,

30. als Vorstand einer Veranstaltergemeinschaft nach § 25 entgegen § 24 Abs. 4 Satz 4 den
Gruppen nach § 24 Abs. 4 Satz 1 auf deren Verlangen die fiir die Produktion notwendige studio-
technische Einrichtung einschlieBlich der fur ihren Betrieb erforderlichen Beratung nicht zur Ver-
fligung stellt,
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31. als gesetzlicher Vertreter einer Betriebsgesellschaft nach § 29 entgegen § 25 Abs. 4 Satz 6
der Veranstaltergemeinschaft nach § 25 die fir die Aufstellung des Wirtschafts- und Stellenplans
nach § 25 Abs. 4 Satz 1 erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig zur Verfiigung stellt,

32. als Betreiber einer Kabelanlage Programme ohne Anzeige nach § 39 Abs. 1 Satz 1 einspeist,
die Einspeisung von Programmen trotz Untersagung nach § 40 Abs. 1 fortflihrt oder die Feststel-
lungen der LfR nach § 41 Abs. 6 nicht beachtet,

33. als Veranstalter Uiber den nach § 47 Abs. 1 zulassigen Rahmen hinaus personenbezogene
Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt oder Abrechnungsdaten unter Verletzung der in § 47 Abs. 1
festgelegten Pflichten speichert,

34. entgegen § 47 Abs. 3 Daten Ubermittelt oder entgegen § 47 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1und 2 perso-
nenbezogene Daten nicht 16scht.

(2) Sachlich zustandige Verwaltungsbehorde ist die LfR.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe von bis zu

500 000 DM geahndet werden. Soweit ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1Nr. 1, 2 zweite Alternative, 3 bis 12, 15, 18 bis 20, 22, 23 bis 25, 28, 32 oder 33 in mehreren
Landern eingeleitet wurde, stimmen sich die beteiligten Landesmedienanstalten Uber die Frage
ab, welche Landesmedienanstalt das Verfahren fortfuhrt.

§68

Anderung des WDR-Gesetzes

(nicht abgedruckt; Anderungsvorschrift zum WDR-Gesetz)
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§ 69

Ubergangsvorschriften

(1) Die bisherigen Zuordnungen an offentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter und an die LfR zur
Nutzung durch private Veranstalter bleiben unberthrt. Wird auf die Nutzung von zugeordneten
Ubertragungskapazititen verzichtet oder werden diese langer als 12 Monate nicht genutzt, gilt §
3.

(2) Die bei Inkrafttreten des 9. Rundfunkanderungsgesetzes (GV.NW. 1998 S. 148) bestehenden
Dienstvertrage mit dem Ersten Stellvertretenden Direktor und der Zweiten Stellvertretenden Di-
rektorin bleiben bis zum Ende der laufenden Amtszeit unberihrt; flr diesen Zeitraum gelten § 59
Abs. 5 Satz 3 und § 61 Abs. 2 LRG NW in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August
1995 (GV.NW. S. 994) fort.

(3) Wahrend der zum Zeitpunkt des 9. Rundfunkanderungsgesetzes (GV.NW. 1998 S. 148) an-
dauernden Amtsperiode der Rundfunkkommission der LfR gilt § 55 Abs. 4 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. August 1995 (GV.NW. S. 994), zuletzt geandert durch das 8. Rundfunk-
anderungsgesetz vom 30. Januar 1996 (GV.NW. S. 75).

§70
Ubergangsregelung fiir das Recht
auf unentgeltliche Kurzberichterstattung

im Fernsehen

Die Auslibung des Rechts auf unentgeltliche Kurzberichterstattung im Fernsehen ist ausge-
schlossen bei Veranstaltungen, die vor dem 1. Januar 1990 Gegenstand exklusiver vertraglicher
Regelungen geworden sind.

§71
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Ubergangsregelung fiir die Weiterverbreitung

(1) Die Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes auf-
grund schriftlicher Bestatigung des Rundfunkausschusses (§ 3 Abs. 2 VorlWeiterverbreitungsG
NW vom 19. Marz 1985, GV.NW. S. 248) in Kabelanlagen weiterverbreitet werden, bleibt zulas-
sig, ohne daB es erneut einer Anzeige (§ 39 Abs. 1) bedarf.

(2) Die der LfR nach dem 9. Abschnitt dieses Gesetzes obliegenden Aufgaben und Befugnisse
werden bis zum Ablauf von zwei Monaten nach der ersten Sitzung der Rundfunkkommission
vom RundfunkausschuB (§ 6 VorlWeiterverbreitungsG NW) wahrgenommen. Die anhangigen
Verfahren werden von der LfR fortgesetzt.

§72

Modellversuche mit neuen Rundfunktechniken,
Rundfunkprogrammen oder Rundfunkdiensten

(1) Die Durchfiihrung von Modellversuchen mit neuen Rundfunktechniken, Rundfunkprogrammen
oder Rundfunkdiensten ist zulassig. Die Modellversuche sollen Entscheidungen tber die kiinftige
Nutzung dieser Rundfunktechniken, Rundfunkprogramme oder Rundfunkdienste vorbereiten.
Dabei ist zu gewahrleisten, daB Modellversuche zugleich eine Bewertung der gesellschaftlichen
Folgen der erprobten Techniken, Programme oder Dienste zulassen.

(2) Die Landesregierung wird ermachtigt, Einzelheiten der Versuchsbedingungen, das Versuchs-
gebiet entsprechend dem Versuchszweck und die Versuchsdauer durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Hauptausschusses des Landtags festzulegen. Dies gilt auch fiir Anderungen
wahrend der Dauer des Modellversuchs. Modellversuche im lokalen Fernsehen bleiben einer ge-
sonderten gesetzlichen Regelung vorbehalten.

(3) Die Landesregierung gibt den fir das Land Nordrhein-Westfalen zustandigen 6ffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstaltern und der LfR die fir Versuchszwecke zur Verfligung stehen-
den Ubertragungskapazitaten bekannt. Sie wirkt darauf hin, daB sich die zustandigen &ffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstalter und die LfR {iber eine sachgerechte Zuordnung der Ubertra-
gungskapazitaten verstandigen. Wird eine Verstandigung erreicht, ordnet die Landesregierung
die Ubertragungskapazititen entsprechend der Verstandigung zu. Kommt eine Verstandigung
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innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Ubertragungskapazitaten nicht zustande, ent-
scheidet die Landesregierung unter Berlcksichtigung des Versuchszwecks und der Stellungnah-
men der Beteiligten. Fiir Modellversuche bestimmte Ubertragungskapazititen in Kabelanlagen
dirfen nicht zur Weiterverbreitung nach dem 9. Abschnitt genutzt werden.

(4) Wer im Modellversuch Programme veranstalten und verbreiten will, bedarf der Zulassung. Ein
privater Veranstalter, der sich an einem Modellversuch mit einem Programm beteiligen will, fur
das eine Zulassung nach diesem Gesetz erteilt wurde, bedarf flir dieses Programm keiner Zulas-
sung. Die Zulassung wird auf Antrag von der LfR fur die Dauer des Modellversuchs in einem ver-
einfachten Zulassungsverfahren erteilt. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. Tund 2, § 9 Abs. Tund 2, § 10, § 12
Abs. 1, 2,4 und 5, §§ 14, 15, 16 bis 18, 21 bis 22 a, § 22 b Abs. 1, §§ 22 c, 45 bis 49 und 67 gelten
entsprechend.

(5) Absatz 4 gilt nicht fir einen 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter, der im Rahmen ei-
nes Modellversuchs allein oder gemeinsam mit anderen Rundfunkveranstaltern ein Programm
veranstaltet und verbreitet.

§73

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 23. Januar 1987 in Kraft.

(2) (nicht abgedruckt; betrifft das AuBerkrafttreten des Gesetzes liber die vorlaufige Weiterver-
breitung von Rundfunkprogrammen in Kabelanlagen).

*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Rundfunkgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen (LRG NW) vom 19. Januar
1987 (GV.NW.S.22). Das Neunte Gesetz zur Anderung des Gesetzes (iber den "Westdeutschen Rundfunk KéIn" und des Rund-
funkgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen ().Rundfunkdanderungsgesetz) vom 10. Februar 1998 (GV.NW.S. 148) ist, soweit
es die Anderung des LRG NW betrifft, am Tag nach seiner Ver&ffentlichung, dem 6. Marz 1998, in Kraft getreten .

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Disseldorf 105/ 106



GV.NW.1998 S.:240

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Disseldorf 106/ 106



	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung der Neufassung des Rundfunkgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LRG NW) 


